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«... und das Kind von Kiissnacht nach Mailand verschleppt.»

Kaum bekannte Kinderschicksale im frithen 19. Jahrhundert

Erwin Horat

In den 1840cr-Jahren begaben sich mehrere schwangere
Frauen aus anderen Bezirken des Kantons Schwyz oder aus
anderen Kantonen nach Kiissnacht und brachten dort ihr
Kind ausserehelich zur Welt. Dabei spielte der Landschrei-
ber und Polizeiprisident Peter Trutmann eine akrive Rolle.
In einem Fall wurde das Kind nach der Geburt iiber den
Gotthard in das Findelhaus von Como getragen.! Im Mit-
telpunke dieses Beitrags stehen das Ereignis und seine Hin-
tergriinde. Die Fragen nach dem Warum, nach dem gesell-
schaftlich-sozialen Hintergrund, nach dem «Geschift» des
«Kindervertragens» und den Interessen der Beteiligten sind
zahlreich und nicht einfach zu beantworten — manchmal
auch gar nicht.

Der Ausgangspunkt: Der Fall von 1842

Am 14. Februar 1843 debattierte der Schwyzer Kantonsrat
iiber den folgenden Fall:

«Kinderverpflegungsprocess’ des Josef Anton Martin von
Brunnen und Mithafte.

Nachdem vom hoben Priisidium die daberigen Thatsachen
in kurzen Umprissen berausgehoben worden, wurde zur Verle-
sung der beziiglichen Akten geschritten, aus welchen sich folgen-
des ergab: Gegen das Ende des verflossenen Jahres gelangte die
Regierung des hohen Standes Obwalden mir der Klage an die
hierseitige Standesregierung, dass eine dortige Angebirige Na-
mens Anna Maria Vogler von Lungern in Kiisnacht hierseitigen

Kantons aussere/oe[ic/y gebo/arm /mbe Mﬂd dann dﬂf vaﬂd ﬂﬂC/?

' Der Auror har an der Jahresversammlung des Historischen Vereins des

Kantons Schwyz am 8. Dezember 2012 in Kiissnacht iiber dieses
Theina referiert. Der Artikel in den «Mitteilungen» stellt dic ausfiiht-
liche Version dar.

Fiir vielfiltige Unterstiitzung danke ich den Mitarbeiterinnen und Mit-
atbeitern des Staatsarchivs Schwyz: lic. phil. Ralf Jacober, lic. phil.
Martina Kilin, Dr. Qliver Landolt und Peter Inderbitzin (im Ruhe-
stand).

Es handelt sich wahrscheinlich um einen Verschrieb; es miisste «Kin-
derverschleppungsprozess» heissen.

Ttalien verschleppr worden sei. Hiemit ward das Ansuchen ver-
bunden, die Klage untevsuchen und Massnahmen daftir treffen
zu wollen, dass das Kind wieder zuriick in die Heimath seiner
Eltern gebracht werde. Die hobe Regierungscommission unter-
liess nicht, die nithigen Untersuche zu veranstalten, deven Re-
sultate dann auch die K[agf als gegriindet nac/agewiesm. Die
benennte Anna Maria Vogler wurde auf Verwenden ibres
Schwiingerers, eines gewissen Herrn Plavvhelfers Imfeld in Lun-
gern, durch Vermittlung des Herrn Rathsherr Josef Gugler von
Risch, Canton Zug und des Herrn Po[ize@rdsidemen Land-
schreiber Truttmann von Kiisnacht bei einer gewissen Hebamme
Stutzer von eben dovt (Kiisnacht) heimlich untergebracht und
auch von denselben, namentlich von Josef Gugler, mit deren
letztern (Stutzer) ein Accord Fortlieferung des Kindes abgeschlos-
sen. Die Hebamme Stutzer iibergab hernach dasselbe ca. 12
Tage nach seiner Geburt unter falscher Angabe des Namen seiner
Eltern einem Josef Anton Martin von Brunnen, welcher es nach
Ingenbobl brachte, um es daselbst taufen zu lassen, was auch
durch den dom'gm Herrn ]fﬁzrrer Reding nach thm verabreich-
ter Gebiihr von zwei Fiinf-Taler-Stiicken geschah. Das Kind
wurde nun durch Josef Anton Martin seiner Angabe zu Folge
nach Balerna getragen und dovt einem gewissen Sigrist Quadyi
iibergebm, der es ins Spiml zu Como zu Erz'ngen tibernabm.

Aus den gepflogenen Verbiiren ergab sich ferners, dass

4. fosef Anton Martin bereits der Verschleppung von 8 Kin-
dern sich schuldig gemacht ungeachter deswegen frither erlite-
nen Abnedung und Strafe immer wieder zuriickfrel, dass

b. die Hebamme Marianna Stutzer dem obigen Marti schon
mehrere Kinder zur Fortlieferung iibergeben und dass endlich

c. Herr Plavrer Reding von Ingenbobl seit einer Reibe von
ca. 20 fabren fiir die gewihnlich erhaltene Gebiihr von 2 Tha-
levn eine nz'c/y%‘_ unbedeutende Anzabl solcher Kinder tauﬁe, die
ihm von den Uberbringern derselben als aussereheliche bezeich-
net wurden und fortgeliefert werden mussten, ohne dass er des-
wegen je einen andern Ausweis ufr[angte als a[lﬁz’[[igdie Namen
der Eltern und deven Heimatsort, ohne dass ev ferners dieselben
in das Taufbuch einvegiesirierte und zwar auch dann nicht,
nachdem deswegen vom hohen Grossen Rathe gesetzliche Be-
stimmungen aufgestellt waren, die er nach seinem eigenen Ge-
stindniss auch kannte. [...]
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Hiebei zeigte sich bei den meisten Mitgliedern [des Kan-
tonsrats] unverkennbares Missfallen iiber die Handlungs-
weise des Herr Landschreibers Truttmann von Kiisnacht, der
i seiner Ste[lung als Po[izezj)rii:idmt Pﬂic/at gelmét hitte,
einen solchen Fall zu verhindern, nicht aber dazu mitzuwir-
ken, sowie ferners Herr Rathsherr Gugler allgemein als straf-
wiirdig erachtet wurde. Die Vergehen des Josef Anton Martin
und der Marianna Stutzer, wodurch jedesmal ein Menschen-
leben augenscheinlicher Gefabr preisgegeben wuvde, fand der
hochweise Kantonsvath schwerer Natur und denselben eine
criminelle Behandlung angemessen. Betreffend den Hochwiir-
den Herrn Pfarver Reding herrschte die Ansicht, dass sein
Benehmen den Pflichten eines Seelsorgers sowohl als auch den
im Kanton bestehenden Gesetzen entgegenlaufe und daher
nicht ungeahndet gelassen werden diirfe, zumal es dem Staate
daran liegen miisse, dass einem solchen Verfahven, wodurch
dem eingerissenen Ubel der Heimathlosigkeir auf unverkenn-
bare Weise Vorschub geleistet sei, evpstlich Einbalt gethan
werde [...].»°

Der Fall ist schnell resiimiere. Anna Maria Vogler, eine
ledige Frau aus Obwalden, hat ein Kind in Kiissnacht ge-
boren. Dieses wurde nach der Geburt nach Como ins Fin-
delhaus getragen. Nachdem die Frau nach Hause zuriickge-
kehrtwar, wurde sie wegen der vermuteten Schwangerschaft
verhére;* nach ihrem Gestindnis und der entsprechenden
Nachfrage der Obwaldner Regierung in Schwyz begannen
auch die Schwyzer Behérden zu ermitteln. Davon hat der
obige Auszug aus dem Kantonsratsprotokoll Zeugnis abge-
legt. Die auf Schwyzer Seite Beteiligten wurden zu recht
milden Strafen verurteilt, ebenso die Anna Maria Vogler.
Das Kind allerdings blieb verschwunden; Nachforschungen
von Seite der Obwaldner Regierung fithrten zu keinem po-
sitiven Ergebnis.”

Kurzportrits der Hauptpersonen

Anna Maria Vogler, geboren 1819 und gestorben 1863,
von und in Lungern, ihr Vater war Nagelschmied. Sie war
23 Jahre alt, als sie schwanger wurde; in welchem Verhile-
nis sie zu Pfarrhelfer Imfeld stand, isc nicht bekannt. Sie
kehrte nach der Geburt nach Lungern zuriick und arbei-
tete wahrscheinlich als Magd bis zu ihrem Tod. Sie blieb
ledig.®

]%sef Imfeld, geboren 1810 in Giswil und gestorben
1875 in Neuheim/ZG, stammte aus einer armen Familie,
1837 wurde er in Chur zum Priester geweiht und war von
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1838 bis 1842 Pfarrhelfer in Lungern. Nachdem er als
Vater des Kindes der Anna Maria Vogler bezeichnet wor-
den war, «floh» er nach Chur; das bischéfliche Ordinariat
berief ihn als Pfarrhelfer von Lungern ab.” In der Folge war
er wihrend fiinf Jahren Pfarrhelfer in Lachen; anschlie-
ssend versah er in den Kantonen Aargau und Zug geistliche
Stellen, vom Hilfspriester bis zum Pfarrer. Nach Obwalden
kehrte er nicht zuriick.®

Josef Anton Marti, geboren 1773 und gestorben
1851, von Ingenbohl.” Er arbeitete als Schiffmann und
Tagléhner; gemiss seiner Aussage im Verhor war er ein
armer Mann.'® Er wurde des Kindervertragens in acht
Fillen beschuldigt.!! Deswegen wurde er in den Kanto-
nen Uri und Luzern verurteile;'? ebenso wurde er 1843
wegen des Vertragens des Kindes der Anna Maria Vogler
bestraft.

Das Urteil fiel in diesem Fall recht milde aus: Er verlor
fiir sechs Jahre seine biirgerlichen Rechte und durfre den
Bezirk Schwyz nicht verlassen; zudem musste er die Pro-
zesskosten bezahlen. ™ Er entschuldigte seine wiederholten
Trigerdienste damit, dass er fiir den Lebensunterhalt Geld
benétigt habe und nicht betteln wollte; zudem hitten an-

3 STASZ, cod. 650, S. 140-142.

4 StAOW,RRP 10, S.279, 282-283, 285, 295, 298-299, 309, 313, 328,
393, 402, 437, 507-508. Dem Team des Staatsarchivs Obwalden danke
ich fiir die ratkrifrige Unterstiitzung ganz herzlich.

° StAOW. RRP 10, §.437.

¢ Freundliche Mitteilung von Albert Vogler, Lungern. Er hat in verdan-
lkenswerter Weise in den Kirchenbiichern und Protokellen (Kirchen-
und Gemeinderat) von Lungern nachgeforscht.

7 StAOW, RRP 10, S. 285, 295.
8 QOmlin, §.331.

7 STASZ, Pfarrei St. Leonhard Ingenbohl, Tautbuch 1736-1792, Mik-
rofilin; Pfarrei St. Leonhard Ingenbohl, Totenbuch 1842-1922, Mik-
rofilm.

10 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhdr mit Josef Anton Marti.
' STASZ, Akten 1, 124.26, Verhdr mir Josef Anton Marti, Frage 31.
2 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhér mit Josef Anton Marti, Frage 34. Die

Kanzlei des Appellationsgerichtes Luzern hat den Bezirksammann von
Schwyz iiber diese Verurteilung informiert; vgl. STASZ, Akten 1,
70.011 {Nr. 188).

¥ STASZ, Akten 1, 124.26, Verhér mit Josef Anton Marti, [unpag. 1];
STASZ, Akten 1, 78.006 (Nr. 126-127).



dere wie die Hubers oder der Biindnerbote die Kinder
vertragen, wenn er es nicht getan hicre.™

Karl Reding, gcboren 1788" und gestorben 1845,
Pfarrer von Brunnen. Er taufte zehn bis zwolf uncheliche
Kinder, die ihm Josef Anton Marti iiberbrachte.” Wegen
Missachtung der gesetzlichen Vorschriften zur Fithrung der
Kirchenbiicher sprach die Schwyzer Obrigkeit in Chur vor,
in der Folge berief ihn das bischéfliche Ordinariac ab. Wih-
rend der Feier seiner letzten Messe in Ingenbohl brach er
am Altar zusammen und starb bald darauf.'®

Peter Trutmann, geboren 1788 und gestorben 1872,
von und in Kiissnachr, war Landschreiber von 1830 bis
1848 und Polizeidirektor von 1832 bis 1833% sowie von
1837% bis 1846.% Er ist der Drahtzieher des Geschifts mit
der Niederkunft lediger Miitter in Kiissnacht.

1848 wihlte die Bezirksgemeinde seinen Sohn Josef zum
Landschreiber.? Er selber war krankheitshalber nicht anwe-
send. ODb er nach den Vorfillen und der Verurteilung un-
tragbar geworden war oder ob es sich um eine quasi orga-
nisch-dynastische Ablé')sung gehandelt hat, lisst sich nicht
entscheiden. Das Letztere liegt allerdings nahe, denn auch
in der Folgezeit wurde er vom Bezirksrat mit wichtigen Auf-
gaben betraue.*

Ende 1850 nahm seine Karriere ein jihes Ende, als sich
herausstellte, dass in der Waisenlade Wertschriften fehleen,

¥ STASZ, Akten 1, 124.26, Verhér mit Josef Anton Marti, Fragen 35
und 36.

¥ STASZ, Plarrei St. Georg und Zeno Arth, Taufbuch 1736-1792, Mi-
krofilm. Pfarrer Karl Reding wurde auf den Namen Josef Scbastian
getauft; warum ein Namenswechsel bei einem Welrgeistlichen vor-
kommt, bleibt unklar.

% STASZ, Pfarrei St. Leonhard Ingenbohl, Totenbuch 1842-1922, Mi-
krofilm.

V7 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhdr mit Plarrer Karl Reding, Frage 4.

¥ Das Totenbuch von Ingenbohl (1842-1922) und cine Notiz von Felix
Donat Kyd belegen das Sterbejahr 1845 (STASZ, PA 13, Sls. Kyd,
Bd. 1, S.303). Demgegeniiber ist das Datum falsch bei Wiget, Ge-
schichte (wahrscheinlich Verschrieb von 1845 zu 1854).

¥ STASZ, Pfarrei St. Peter und Paul Kiissnacht, Taut-, Ehe-, Toten- und
Firmbuch 1763-1826, Mikrofilm; STASZ, Pfarrei St. Peter und Paul
Kiissnacht, Totenbuch 1840-1880, Mikrofilm.

? Landschreiber Peter Trutmann wurde in der Bezitksratssitzung
vom 28. Mai 1832 zum Prisidenten der Polizeikommission erwihlt
(BAK, 1.2.10, §.33). In der Sirzung vom 11. November 1833 wurde
Josef Ehrler zum Polizeiprisidenten bestimmt (BAK, 1.2.10, S. 148).

fiir die er verantwortlich gewesen war und die er offensicht-
lich veruntreut hatte, 1851 verurteilte ihn das Kriminalge-
richt zu ciner 15-jihrigen Zuchthausstrafe.”

Josef Giigler, gcboren 1801 und gestorben 1866, von
und in Risch, war der Vermirttler zwischen Pfarrhelfer Imfeld
und den Kiissnachter Beteiligten. Schwyz gelangte in dieser
Angelegenheit an den Zuger Kantonsrat,® der diese Sache
nicht weiter verfolgte. Die politische Karriere Giiglers licc
nicht darunrer; er war zuerst Gemeinderar von Risch, an-
schliessend Zuger Amt- und Stadtrat, Verfassungsrat, Mit-
glied der provisorischen Regierung 1847/48, Kantonsrat
und Mitglied des Obergerichts.”

Uneheliche Kinder waren unerwiinscht

Der Ausgangspunkt fiir die Problematik des Kindervertra-
gens ist das Faktum, dass nicht alle Kinder, die geboren
wurden, erwiinscht waren. Deshalb hat es im Lauf der Ge-
schichte immerwieder Kindstdtungen und Kindsaussetzun-
gen gegeben. Die Motive dafiir sind vielschichtig; sie betra-
fen in erster Linie uneheliche Kinder. Diese waren aus zwei
Griinden unerwiinscht. Erstens sprachen sich die religiﬁsen
Autorititen gegen uncheliche Schwangerschaften aus; fiir
sie hatre Sexualitit nur in der Ehe Platz. Zweitens waren sie

' Am21. November wurde Landschteiber Trutmann zum Polizeipriisenten

gewihlt. Aufseinen Protest gegen die Wahl trat der Bezirksrat nicht ein,
sondern bestitigte die Wahl am 2. Dezember 1837 (BAK, 1.2.11, S.8).
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In der Sitzung vom 22. August 1846 akzeptierte der Bezirksrat das
Entlassungsgesuch von Landschreiber Trutmann als Polizeiprisident

und wihlte cinen Nachfolger (BAK, 1.2.12, 5.411).
# Bezitksgemeinde vom 19. Mirz 1848 (BAK, 1.2.13, S. 94).

24

Die chronologische Auflistung ist nichr vollstindig: 27.3.1848 Mit-
glied der Fallimentskommission; 3.4.1848 Mitglied des Schulrats;
29.4.1848 Ernennung zuin Kanzleisubstitut; 21.8.1848 Mitarbeiter
bei der Ausarbeitung der Brandversicherungsverordnung; 6.2.1849
Sekretir der Steuerkommission (abgelehnt); 2.7.1849 Aktuar der Ka-
pitalbereinigungskommission; 28.4.1850 Schreiber der Kreisgemeinde
sowie mehrfach beteiligt in Vogtsangelegenheiren (BAK, 1.2.13, 5. 97,
99, 109, 138, 186, 221 und 287).

#  Darauf wird weiter unten niher eingegangen.

% StAZG, E 4/29, S.477-478.

# Freundliche Mitteilung von Philippe Bart und Renato Morosoli, Staats-

archiv Zug.
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der weltlichen Obrigkeit ein Dornim Auge. Diese versuchte
mittels strengen Ehevorschriften insbesondere Arme von der
Ehe auszuschliessen; das Ziel war, mirttels diesen Ehebe-
schrinkungen die Armut zu bekimpfen.”® Dabei ahndete
sie nicht nur das Vergehen der unchelichen Gebure, sowohl
bei den Frauen als auch den Minnern, sondern auch das
Delikt des «zu frithen Beischlafs».? Im Zusammenspiel der
weltlichen und kirchlichen Vorschriften hiitte es deshalb
keine unehelichen Kinder geben sollen, aber eben, Theorie
und Wirklichkeit waren verschieden. Mit diesen gesell-
schaftlichen, sozialen und religiésen Vorschriften wurden
vor allem die Frauen konfrontiert; neben Sankrionen bei der
Geburt eines unehelichen Kindes hatten sie auch eine ge-

sellschaftliche Achtung zu befiirchten. Deshalb kam es zu
Kindststungen und Kindsaussetzungen.

#  Diese Eheeinschrinkungen respektive -vetbote wurden auch in deut-
schen Staaten ausgesprochen; vgl. Beuys, Familienleben, 5.309-311;
Shorter, Familie, S.69-70.

#  Zut Nlustration sci cin Beispicl aus dem Kiissnachter Ratsprotokell

zitiert. Am 18. Mirz 1843 entschied der Bezitksrat von Kiissnacht:
«Josef Dober wegen zu friihem Beischiaf citiert, ward mit 25 Gl. Strafund
Bezahlung der Citationskasten entlassen.» (BAK, 1.2.12, §.145).

Der frithe Beischlaf wurde seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts
auch in Siiddeutschland mit Bussen bestraft, vgl. Rublack, Magd,
$.203-209.

¥ Die umfangteiche Literatur zur historischen Familiengeschichte wurde

auszugsweise tezipiert; dabei standen die Themen Kindsaussetzungen,
Findelhduser und Kindervertragen im Zentrum.

Wichtig fiir den Hintergrund und die Situierung in der Zentralschweiz
ist die Darstellung von Téngi, Leib. Als Einleitung zur Themarik der
Kindsaussetzung vgl. Perrenoud, Kindsaussetzung,

Iin Gegensatz zu den Kindsaussetzungen ist das Thema der Kinds-
totungen fiir die Region Zentralschweiz in zwei Arbeiten untersucht
wotden: Christen, Tétung, und Furget, Kindsmordprozesse. Im Rahmen
dieses Beitrags witd auf die Kindstétungen nicht niher cingegangen.
Iin Sammelband von Lloyd de Mause werden Kindsaussetzungen und
die Errichrung von Findelhdusern mehrfach thematisiert. Dabei wird
deutlich, dass die Eréffnung von Findelhdusern zu einem Zustrom von
Findelkindern gefiihrt hat, seien diese ehelich oder unehelich gewesen.
Es wird auch die Vermutung gedussert, dass mit der Errichtung von
Findelhiusern die Zahl der Kindstétungen zuriickgegangen ist; Mause,
Kinder, S.51, 278-279, 401-401. Bei den Kindsaussetzungen bestan-
den betrichtliche regionale Unterschiede. In Italien waren Kindsaus-
setzungen seit dem Spatmirtelalter recht verbreitet, nachdem besondere
Einrichtungen, Findelhduser, errichter worden waren. Diese Praxis
bestand bis ins spite 19.Jahrhundert, vgl. Goody, Familien, S. 114~
118, sowie Hunecke, Findelkinder. Edward Shorter weist fiir Frank-
reich nach, dass dic Zahl der Abtreibungen im 18. Jahrhundert in
Frankteich wegen der Errichtung von Findelhiusern zuriickgegangen
ist; Shorter, Familie, §. 110. Um die Mitte des 19. Jahthunderts seien
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Nach 1803 befassten sich die Schwyzer Behorden mehrfach
mit Bestimmungen beziiglich der Einschrinkung der Ehe.
1812 beschloss der Kantonsrat, armengenéssigen Personen die
Ehe zu verbieten.* Es geniigte, wenn eine Person Almosen
erhalten oder gebertelt hatre. 1818 wiederholte der Landracin
der «Verordnung tiber Besserung der Sitten und Hebung der
Armuth» das Eheverbor fiir Arme.® 1846 verabschiedete der
Grosse Rat des Kantons Schwyz das «Gesetz iiber Vercheli-
chungen im Kanton Schwyz». Darin zitierte er wortdich die
Bestimmungen von 1818 iiber die Ehecinschrinkungen und
verweigerte somit Armen weiterhin die Eheschliessung,*

Der Grund fiir dieses Eheverbot war klar: man wollte die
Zahlder Armen nichtansteigen lassen. Allerdings hatten diese
Massnahmen nicht den gewiinschten Erfolg, lediglich die
Zahl der unchelichen Kinder wurde gréssser, Denn die Armen

in Frankreich pro Jahr etwa 33'000 Kinder ausgesetzt worden, melst in
Findelhdusern; Shorter, Familie, S.202. Andreas Gestrich fithrt aus,
dass in Frankreich, Iralien und Deutschland im Mirtelalter und in der
frithen Neuzeit Kindsaussetzungen ausserordentlich hiufig gewesen
scien; nach 1750 habe diese Zahl nochmals stark zugenommen; Ge-
strich, Neuzeit, S. 575. Michael Mitterauer legt in seiner Darstellung
tiber ledige Miitter den Fokus auf die Griinde der wachsenden Zahl
unchelicher Kinder. Auf das Schicksal der unerwiinschten Kinder geht
er nur am Rande ein und erwihnt Findelhiduser; Mitterauer, Miitter,
S.17, 92. Elisabeth Badinter riicke in ihrer Darstellung das «Abschie-
ben» der Kleinkinder zu Aminen in den Fokus; das Thema der Kinds-
aussetzung streift sie; Badinter, Mutretliebe, S.44, 109-110. Sie geht
fiir den Zeitraum von 1773 bis 1790 von jahrlich 5800 ausgesetzten
respekrive in Findelhdusern untergebrachten Kindern aus. Wichtiger
als die Zahl der Betroffenen ist der Hinweis auf die schlechten Uberle-
benschancen. Im Findelhaus von Marseille starben rund 50%, in dem
von Paris 84% und in dem von Rouen iiber 90% der Kinder; Badinter,
S.110. Verena Pawlowsky legt fiir Wien dhnliche Ergebnisse vor. Das
Findelhaus in Wien wurde 1784 gegriindet. Es nahm jihrlich Tausende
von Findelkindern, in der Regel uncheliche Sduglinge, auf; die Miitrer
waren meistens sehrarm. Von den Findelkindern starben bis 1810 mehr
als 90%. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts iiberlebten noch immer
70% von ihnen das erste Lebensjahr nicht; Pawlowsky, Findelkinder,
S.367, 374-375.

Im Stand Bern nahmn die Zahl der Kindsaussetzungen bis 1800 konti-
nuietlich zu; Gerber, Findelkinder 1, S. 55-59, und Gerber, Findelkin-
der 2, S.185. Die Kinder wurden meist in Familien auf dem Land
verdingt; Gerber, Findelkinder 1, S. 37, 152166, und Gerber, Findel-
kinder 2, S.185.

Gerrendina Gerber ist auch auf einige Fille von Kindsausserzungen
gegen Bezahlung gestossen; das deckt sich mit dem Thema des «Kin-
dervertragensy; Gerber, Findelkinder 1, S.101.

" Gesctzsammlung 1803-1832, 5. 102.
¥ Gesctzsammlung 1803-1832, 5. 122.
# Gesetzsammlung 1833-1847, Bd. 1, 5.92.



verzichteten nicht einfach auf ihr Sexualleben; und wenn eine
ledige Frau schwanger wurde, wurde das Kind unehelich ge-
boren. Die Durchsicht des Ratsprotokolls von Kiissnacht und
Einsiedeln sprechen in dieser Hinsicht eine klare Sprache.

In Kiissnacht beschiftigte sich der Ratvon 1841 bis 1847
zechnmal mit Frauen, die unchelich geboren hatten, in Ein-
siedeln von 1843 bis 1847 28-mal.?* In Kiissnacht waren
fiinf Frauen erstgebirend und fiinf kamen zweimal oder
mehrfach ausserehelich nieder; in Einsiedeln gebaren 23
Frauen das erste Mal, bei fiinfen war es das zweite, dritte
oder vierte unehelich geborene Kind.

Der Unterschied zwischen einmal oder mehrfach ausser-
chelich Gebiirenden ist wichtig, weil das Strafmass davon
abhingig war. Erstgebirende wurden in Kiissnacht und Ein-
siedeln mir einer Geldbusse bestraft (in Kiissnacht zweimal
nur mit einem Zuspruch des Landammanns bedacht).
Frauen, die mehrfach uncheliche Kinder zur Welt brachreen,
wurden zu Ehrenstrafen (Pranger, Tragen des Halsrings mit
Schnabel), zu Kérperstrafen und teilweise auch zu Arrestim
Spital verurteile. Selbst wenn die Strafe lediglich aus einer
Geldbusse bestand, so war das gesellschaftliche Ansehen
schwer beschidigt und auch die Heiratschancen kompro-
mittiert. Das erklire oder entschuldigt eine Kindsaussetzung
(oder Kindervertragen) niche, darf aber als mégliches Motiv
nicht ausser Achrt gelassen werden.

Kindervertragen als «traditionelles» Muster

Die Schilde_gung des Falls der Anna Maria Vogler fithre
schnell zur Uberzeugung, dass es sich nicht um eine spon-
tane Finzeltat gehandelt haben kann, sondern dass es um

¥ Vel BAK, 1.2.12 und BAK, 1.2.13 sowic BAE, B 1, 2.38 und BAE,
BI, 2.39.

¥ FEinen ausgezeichneten, kurz gefassten Uberblick iiber das Kinderver-

tragen, besonders in den Kantonen Luzern und Url, vermittelr: Lischer,
Kindervertragen. Dr. Max Huber, Staatsarchiv Luzern, danke ich fiir
diesen wichtigen Hinweis.

% Grundlegend: Hunecke, Findelkinder.

7 «Zebntens. It das wegen denen Hindel Kindern auf dem Spithal zu Bellenz
haftenden Verbott aufgehoben, beynebens aber ihnen befohlen worden, das
sie jedesmabl, wen sie derley Kinder nacher Mayland in dortigen Spitha!
schicken, vor eben dissem Spithal einen authentischen Schein von der be-
schechenen Abgab und erfolgten Annahme derselben Kinder dem ree. Land-
vogt zu bestellen gehalten seyn sollen.» (STASZ, cod. 155, S.236).

3 Armold, Almosen, S.219-249,

eingespielte, bekannte Vorgehensweisen gehen musste.
Denn es waren einige Personen involviert, die Hebamme,
der Kindervertriger, der Pfarrer von Ingenbohl und der Si-
grist von Balerna. Zudem musste Marty, damals ein 70—jﬁh—
riger Mann, einen Siugling durch die Kantone Uri und
Tessin tragen. Insbesondere in Uri, wo der Gotthandtrans-
portvon Sﬁumergenossenschaften besorgt wurde, wurde ein
Mann mit einem Korb wahrgenommen; er musste gegen
allfillige Sanktionen Vorsorgemassnahmen treffen, ganz ab-
geschen davon, dass Uri 1820 das Kindervertragen verboten
hatte.

Der Grund fiir das Kindervertragen lag, wie bereits oben
ausgefithre, im Problem der unerwiinschten unchelichen
Kinder.?® Gegen Ende des 18. Jahthunderts wurden in [ca-
lien mehrere Findelhiuser gestifter oder bestehende neu
strukturiert. Diese nahmen Kinder armer Familien auf, die
fiir den Unterhalt ihrer Kinder, seien sie ehelich oder unehe-
lich, nicht autkommen konnten, Das Mailinder Findelhaus,
die Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in S. Catarina
alle Ruota, Verfiigte iiber eine Drehlade, in der Kinder ano-
nym abgegeben werden konnten.* Fiir die Zentralschweiz,
wo solche Institutionen fehlten, wurden die Findelhiuser
von Mailand und Como wichtig. Hierhin konnten uner-
wiinschte Kinder gebrache oder eben «vertragen» werden.
Darauf deutet auch die 10. Bestimmung des Statuts von
Bellinzona, 1794 vom Schwyzer Rat erlassen, hin.*’

1803 wurde ruchbar, dass itber Flitelen zahlreiche
Kleinkinder nach Iralien vertragen wiirden; fiir die gut
organisierten Transporteure ein profitables Geschift.*® Die
Anklage gegen Franz Josef Kempf, den ehemaligen Schul-
meister von Fliielen, wurde von den Urner Behérden nicht
weiter verfolgt. Karl Anton Huber, der die Anzeige erstat-
tet hatte, betitigte sich spiter ebenfalls als Kindervertriger.
Ein Merkmal, das uns bei diesem Thema begleiten wird,
ist auch hier zentral: der Kindervertriger agiert in einem
Netzwerk, in dem die Wichtigen Personen eingebunden
sind: die Hebamme, sie war bei der Geburt die Hauptper-
son, Beamrte und kirchliche Entscheidungstriger, die beide
Augen zudriickten und im Fall der Geistlichen die Kinder
tauften.

Fiir betrichtliche Aufregung sorgten 1807/1808 zwei
Artikel im «Schweizer-Botes, die diesen «entsetzlichen Miss-
brauch der Kinderverkiuferei» anprangerten und gleich-
zeitig Druck auf die Regierungen der beteiligten Orte
ausiibten, das Kindervertragen zu verbieten. Fliielen
wurde dabei als «Umschlagplatzs besonders hervorgehoben.
Diese Artikel fithrten im deutschsprachigen Ausland zu
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betrichtlichem Aufsehen.® 1809 berichtete die «Baierische
National-Zeitung» iiber das «bekannte Vertragen der Kinder
aus der Schweiz und dem Verbot des Kantons Luzern be-
treffend das Kindervertragen.® Ein Jahr spiter erschien in
der «Allgemeinen Zeitungy, herausgegeben in Augsburg, ein
Artikel iiber das Kindervertragen, den im «Kanton Schwyz
angesessencn Vorziiglichen Unterhiindler fiir jene Kinderlie-
ferungen, ein gewisser Huber» und die Verbote durch die
Kanrone Uri und Luzern.* Das «Jahrbuch fiir Staatsarznei-
kunde» publizierte sogar vier Beitrige zu diesem Thema.*
Im Artikel von 1815 wurde Kiissnacht erwihnr; «/i der
Schweiz hat das beriichtigte Vertragen neugeborner Kindern
nach dem Findelhause von Mailand noch nichr auféfe/ﬂdrt Der
Kindermdikler Huber in Kiisnacht ﬁz’/art noch immer ﬁ)rt, wun-
ehelich gebovene Kinder aus den Kantonen seiner Nachbar-
schaft nach Mailand zu schaffen und er treibt gegemwiirtig sein
unmenschliches Geschiifi mebr albs je. [...] In Kiisnacht behiilt
er die Kinder gemeinlich so lange, bis mehvere zugleich fortge-
tragen wevden kinnen, dass es sich der Miihe lohnt, die Reise
zu machen.»* 1816 wies die « Wiener Allgemeine Literatur-
zeitung auf eine Miszelle im «Jahrbuch fiir Staatsarznei-
kunde» hin, die sich mit dem Kindervertragen beschif-
tigtc.44 Tnder Folge des «medialen Gewitters» verbot Uri das
Kindervertragen. Weil das Verbot niche durchgesetzt wer-
den konnte, gewihrre man das Kindervertragen unter Auf-
lagen. Aber auch ein erneutes Verbot, 1820 erlassen, konnte
dem Kindervertragen niche ginzlich Einhalt gebieten, wie
das Beispiel des Kindes der Anna Maria Vogler zeigt.
Ebenfalls fiir Aufsehen sorgte Peter Ehrenzellers Beriche
iiber das andervertragen, erschienen 1835. Der etwas reis-
serische Titel lautete: «Das Verbrechen an Unmiindigen
oder die Kinderverschleppungsgeschichte der Michel'schen
Eheleute in Rapperschwyl. Nach den Akten dieser weitbe-
riichtigten Kriminalprozedur der Jahre 18321834 bearbei-
tet».* 1832 wurden aufgrund der Intervention der Behor-
den von Graubiinden wegen zweier ausgesetzter Kinder die
Behérden in St. Gallen aufmerksam und begannen mit den
Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar Mi-
chel in Rapperswil cine «formliche Gebiranstale™ betrie-
ben hatte. Im Michel'schen Haus gebaren 23 Frauen unche-
liche Kinder; in der Regel waren sie von reicheren Minnermn
geschwéingert worden. Michels Einnahmen aus diesem Ge-
schift betrugen 4424 G177 Nach der Geburr iibernahm alt
Landjiger Johann Anton Griininger von Altendorf die
Siuglinge, liess sie vom Pfarrer in Lachen oder Altendorf
taufen und brachte sic anschliessend, meist gemeinsam mit
seiner Frau, nach Ttalien — in die Findelhiuser von Mailand
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oder Como; im zeitgendssischen Bericht wird allerdings
vermutet, die Kinder seien ausgesetzt worden.

Gerold Meyer von Knonau kommt in seinem Portrit
iiber den Kanton Schwyz, ebenfalls 1835 erschienen, unter
dem Stichwort «Gewerbeprodukte» auf das Kindervertragen
zu sprechen: «Ein schauderhafies Gewerbe, die Kindervertra-
gung, wirde schon mebrmabls geﬂieém, namentlich zeichnete
sich hierin um das Jahr 1814 der Chirurg C. H. in K aus.
Durch seine Hand wurde so manches unchelich geborne Kind
aus der Heimath entfernt, gliicklich, wenn es in das zu Mailand
auch fiir Schweizerkinder (per Figlios milaneli Svizzeri) gestif-
tete Findelbaus gebracht wurde und nicht in den Abgriinden
liings der Gotthardstrasse zuriick blieb»*

Méglicherweise wurde Gerold Meyervon Knonau durch
den Fall in Rapperswil sensibilisiert, obwohl er sich auf ein
vergangenes Beispiel bezieht. Auch wenn seine Darstellung
iibertricben ist, indem er von einem Gewerbe spricht; ein
Einzelfall war das Schicksal des Kindes der Anna Maria Vog-

ler nicht.

Kindsaussetzungen, die in Schwyzer Quellen
erwihnt werden

Eine Durchsicht der transkribierten Ratsprotokolle und der
auf Faszikelebene erschlossenen Aktentheken zeigt, dass im
Laufdes 17., 18. und der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts
im Territorium des Standes Schwyz Kinder ausgesetzt oder
von hier «ertragen» wurden.”” Die chronologische Zusam-

Werner Ort hat in seiner Dissertation diesen Fall dargestellt und neben
deutschen auch franzésische Zeitungen erwihnt: Ort, Zeit, 5. 267.

0 Baierische National-Zeitung, Nr. 276, 29.11.1809, S.1155.
4 Allgemeine Zeitung 1810, Beilage Nro. 11, S. 40.

4 Tahrbuch fiir Staatsarzneikunde, 2/1809, S.530-532; 3/1810, S.361-
362; 4/1811, S.341-344; 8/1815, §.339-340.

# Jahrbuch fiir Staatsarzneikunde, 8/1815, §.339-340.

Wiener Allgemeine Literaturzeitung, Nro. 24, 22.3.1816, Spalten
369-370.

# Vgl Ehrenzeller, Verbrechen.

% Ehrenzeller, Verbrechen, S.22.

47 Bhrenzeller, Verbrechen, S.35.

% Meyer von Knonau, Schwyz, S.143-144.

# Die Zusammenstellung findet sich am Schluss des Artikels.



menstellung ist unvollsténdig. Zum einen wurden nichtalle
Archivalien des Staatsarchivs Schwyz auf diese Fragestellung
hin untersucht. Zum andern ist die Dunkelziffer zu beach-
ten; niche alle Fille wurden aktenkundig.

Die Entwicklung der Schwyzer Zahlen korrespondiert
mit den Ausfithrungen in der Literatur: nach 1750 nahm
die Zahl der Kindsaussetzungen betrichtlich zu. Aufféillig
sind die zahlreichen Mitteilungen aus dem Gaster. Dazu ist
7u bemerken, dass sich manche Hinweise wahrscheinlich
auf den gleichen Fall bezichen. Zudem fiel die Regelung in
einer angehérigen Landschaft wie dem Gaster schwer, denn
es waren Absprachen zwischen Schwyz und Glarus, den bei-
den «Landesherreny, nétig— und beziiglich der Kosten woll-
ten beide méglichst wenig bezahlen, was die Abmachungen
verkomplizierte.

Das Kiissnachter Beispiel im Detail

Die Verhérakten zu Josef Anton Marty, dem Kindervereri-
ger, vermitteln einen vertieften Einblick tiber den Transport
des von der Anna Maria Vogler geborenen Kindes.”® Marty
steckte im Herbst 1842 wieder einmal in Geldnéten; im
Verhor antwortete er auf die Frage, ob er einiges Vermégen
besitze; «Gar nichts. Nichts everbt, nicht evworben, er sei im-
mer etn avmer Mann gewesen.»! Angesichts der Schwierig—
keiten, etwas verdienen zu kénnen (Marty sprichcim Verhor
von Altersnot und Alrersschwiche), fragte er die Hebamme
Marianne Stutzer in Kiissnacht, ob sie ein Kind nach Italien

%0 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhar mir Josef Anton Marti.

' STASZ, Akten 1, 124.26, Verhor mit Josef Anton Marti, Frage 7.
STASZ, lib. 20566.1. In der ersten Steuerkontrolle von 1848 findet
sich bei Josef Anton Marti in der Rubrik Bemerkungen die Aussage
«notortsch arm»; S.6, Nr. 159.

2 StAOW, RRP 10, S.437.
% STASZ, Akten 1, 124.26, Verhér mit Josef Anton Marti, Frage 24.

*  Der Kantonsratsbeschluss vom 14. Februar 1843 hielt fest, dass Josef
Giigler mit detr Hebamime Marianne Stutzer cinen Vertrag iiber dic
Fortschaffung des Kleinkindes abgeschlossen habe (STASZ, cod. 650,
S.129). Bei der Beurteilung des Falls durch den Kiissnachter Bezirksrat
wurde Landschreiber Trutinann als mildernder Umstand zugebilligt,
dass ihm Ratshetr Giiglet versprechen musste, das uncheliche Kind der
Anna Maria Vogler werde dem Bezirk Kiissnacht nicht zur Last fallen
(BAK, 1.2.12, 5. 159).

*  Freundliche Mitteilung von Philippe Bart, Staatsarchiv Zug,

zZu vertragen habe: er hatte bereits frither fiir diese und an-
dere Hebammen Kinder nach Iralien vertragen. Bald wurde
er benachrichtigt, dass sie nun ein Kind nach Iralien zu
vertragen habe, dasjenige der Anna Maria Vogler.

Marty holte das Kind in Kiissnacht ab und brachte es
nach Brunnen, seinem Wohnort; der Lohn betrug 10%2
Louisd ors. Das waren rund 70 Gulden — eine nicht unbe-
trichtliche Summe. Der Ingenbohler Pfarrer taufte es auf-
grund des von Marty mitgebrachten, fingierten Tauf-
scheins — die Namen der Eltern waren gefilsche. Der
Pfarrer liess sich fiir den Taufake entschidigen. Die Taufe
hat er nicht ins Taufbuch eingetragen, wohl weil ihm die
Illegalitéit der Handlung bewusst war; damit verstiess er
gegen die Bestimmungen der Verordnung iiber die Fiih-
rung der Tauf-, Ehe- und Sterbebiicher von 1839. An-
schliessend trug Marty das Kind in einem Korb nach Ba-
lerna, in der Nithe von Chiasso gelegen, begleitetvon einer
dlteren Frau, Thr Mitwirken har er ebenfalls bezahle wie die
Dienstleistung des Sigrist Quadri in Balerna, der verspro-
chen hat, das Kind ins Findelhaus von Como zu bringen.
Auf dem Hin- und Riickweg durch den Kanton Uri hat
Marty dem Landammann Ausweise vorlegen miissen
(Taufschein des Kindes und Bestitigung des Sigrist von
Balerna); dann wurden ihm keine Steine in den Weg ge-
legt. Die Nachforschungen der Obwaldner Regierung im
Kanton Tessin wecken Zweifel an der Darstellung Martys
betreffend der Abgabe des Kindes ins Findelhaus von
Como: Die Sohne des Sigrist Quadri gaben an, das Kind
auf einer Wiese ausgesetzt zu haben ™

Allerdings ist das nicht die cinzige offene Frage. Wir wis-
sen nicht, warum Anna Maria Vogler nach Kiissnacht zur
Geburt kam respektive wer diesen Kontake vermittelt hat.
Dass an einer méglichst problemlosen ausserehelichen Ge-
burt Interessierte Kenntnis von dieser Méglichkeit hatten,
ist anzunchmen. Auch Marty gesteht, dass er seit Jahren
gewusst habe, dass dic Hebamme Stutzer schwangere Frauen
aufnehme.”® Die Vermittlung lief iiber den Rischer Rats-
herrn Josef Giigler;* dessen Cousin Josef Sidler war Priester
in Luzern;” méglicherweise kannte er Plarrhelfer Imfeld in
Lungern.

Ebenso wissen wir nicht, warum die Hebamme Stutzer
den Weg des Kindervertragens withlte; dieser war nach den
medialen Angriffen und den Verboten schwieriger geworden.
Zudem gab es, wie etwas spiter ausgefithre wird, im Bezirk
Kiissnacht noch andere Méglichkeiten, uncheliche Kinder
zu versorgen. Vertraute sic darauf, weil das Kindervertragen
frither geklappt hatte oder war Pfarrhelfer Imfeld daran in-
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teressiert, das Kind méglichst weit weg zu bringen, damit
sein «Siindenfall» ihn weniger kompromittieren konnte?

Aus dem Verhér mit Josef Anton Marty gehr klar hervor,
dass weldliche und geistliche Personen informiert waren und
in der Regel gegen eine Entschidigung bereit waren, das
Kindervertragen zu tolerieren.® Auf der weltlichen Seite
waren es Behorden in Kiissnacht, davon wird etwas spiter
die Rede sein, der Landammann in Uri, der den Transport
gegen Vorlegung von Ausweisen bewilligte, von einer Ent-
schidigung ist nicht die Rede, und der Sigrist in Balerna.
Dessen Dienst musste bezahle werden, Auf der geistlichen
Seite war Karl Reding, der Pfarrer von Ingenbohl, gegen
Bezahlung bereit, die von Marty vermittelten Kinder zu
taufen, und, damit die Sache nichr auffiel, die Taufen niche
im Taufbuch einzutragen — was verboten war. Der Pfarrer
war ebenfalls ein Wiederholungstiter, er gestand im Verhér,
mehr als zehn solcher Kinder getauft zu haben. Ebenso half
er Marty, verstorbene Siuglinge heimlich auf dem Ingen-
bohler Friedhof zu beerdigen.””

Interessant ist die unterschiedliche Reakdion der Regie-
rungen von Obwalden und Schwyz auf diesen Vorfall, Ob-
walden war an der Aufklirung des Falls und insbesondere
der R'Lickschaffung des Kindes interessiert; die Intervention
bei der Regierung des Kantons Tessins verlief allerdings er-
folglos.’® Ebenso wies die Obwaldner Regierung auf die
Ungereimtheiten der Aussagen der beteiligten Personen in
den Verhéren, die das Schwyzer Verhérame durchfiihree,
hin; ebenfalls erfolglos. Denn auf Schwyzer Seite wurde die
Angelegenheit eher als listige Pflichtaufgabe betrachtet; le-
diglich die Regicrungskommission beschiiftigte sich etwas
intensiver mit der Angelegenheit.”” Vom kantonalen Ver-
héramt einvernommen wurden die Hebamme Sturtzer, der
Kindervertriger Marty, Landschreiber Trutmann und Pfar-
rer Reding, Verurteilt durch das Kriminalgericht wurde le-
diglich Marty; die Bestrafung von Landschreiber Trutmann
und der Hebamme Stutzer wurde hingegen dem Bezirksrat
von Kiissnacht iibertragen.® Dieser verurteilte Landschrei-
ber Trutmann zu einer Busse von 25 Franken; der von True-
mann angebotene Riicktrite als Polizeiprisident wurde niche
akzeptiert‘61 Mit der geringen Busse und der Missachtung
der Forderung des Kantonsrats, Trutmann als Polizeiprisi-
dent abzulésen, setzte der Kiissnachter Bezirksrat ein deut-
liches Zeichen fiir die Kompetenzen des Bezirks und gegen
die Anspriiche der Kantonsobrigkeit — in diesem Falle re-
prisentiert durch den Staatsanwalt. Die Hebamme Maria
Anna Stutzer wurde mit einer Geldbusse von 32 Franken
bestraft; diese wurde etwas spiter auf 24 Franken reduziert.%
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Weitere Fille von Kindsaussetzungen und
unehelichen Geburten im Bezirk Kiissnacht

Am 13. Februar 1843 behandelte der Schwyzer Kantonsrat
einen Fall von Kindsaussetzung;®® das war ein Tag vor der
Beratung der Angelegenheit Anna Maria Vogler. Carolina
Marty, eine ledige Frau aus Steinerberg, hatte im Haus
einer Hebamme in Kiissnacht ein uneheliches Kind gebo-
ren. Nach der Gebure wurde es durch eine andere Frau vor
einem Bauernhaus in Adligenswil ausgesetze. Weil sich
diese Frau etwas spiter in Adligenswil verdichtig benahm,
wurde sie festgenommen und gestand, das Kind ausgesetzt
zu haben. In der Folge verlangten die Luzerner Behérden
die Auslicferung der zwei Frauen (die Mutter des Kindes
und die Hebamme). Schwyz lehnte ab, begann aber sei-
nerseits mit den Ermittlungen. Aufgrund der Luzerner
Intervention wurde die Sache publik und die Schwyzer
Behérden akeiv.

% STASZ, Akten 1, 124.26, Verhar mit Josef Anton Marti.

7 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhdr mit Josef Anton Marti. In den Ver-
hérakten von Josef Anton Mart findet sich auch die Einvernahme mit
Pfarrer Karl Reding.

Fiir die Obwaldner Bemithungen vgl. die entsprechenden Passagen im
Ratsprotokoll: StAOW, RRI 10, 5. 279, 282-283, 285, 295, 298-299,
309, 313, 328, 393, 402, 437, 507-508.

An der Sitzung vom 16. November 1842, nachmirrags, beschloss die
Regierungskommission der Regierung von Obwalden zu versichern,
dass man einen «strengen Untersuch» anordnen werde (STASZ,
cod. 770, S.243).

Die Regierungskommission befasste sich mir diesem Geschift an folgen-
den Sitzungen: 9.12.1842, nachmittags (STASZ, cod. 770, S.268),
11.2.1843, vormittags (STASZ, cod. 775, 5.68-71), 11.2.1843, nach-
mitrags (STASZ, cod. 775, S5.81-83), 10.3.1843, vormitrags (STASZ,
cod. 775,S.91), 10.3.1843, nachmittags (STASZ., cod. 775, 5. 103-104),
26.4.1843, nachmittags (STASZ, cod. 775, S.132-133, 136-139),
27.4.1843, vormirtags (STASZ, cod. 775, S.140), 28.4.1843, nachmit-
tags (STASZ, cod. 775, 5. 167), 29.5.1843, vormirtags (STASZ, cod. 775,
S.171), 29.5.1843, nachmittags (STASZ, cod. 775, S.181), 30.5.1843,
vormirtags (STASZ, cod. 775, §.185-186), 26.9.1843, vormittags
(STASZ, cod. 775, §.300-301).

% STASZ, cod. 2550, §.159, 166-167, 169, 183, 186-187.
1 BAK, 1.2.12, §.159-160 {Sitzung vom 6. Mai 1843).

2 BAK, 1.2.12, S.162 {Sitzung vom 20. Mai 1843), 184 (Sitzung vom
19. August 1843).

© STASZ, cod. 650, S. 133-135; STASZ, Akten 1, 78.006 (Nr. 124-125,
132-134).



Dieser Fall leitet direke iiber zu einer Beratung im
Schwyzer Kantonsrat am 24. Mirz 1847. Im Mittelpunke
standen einmal mehr der Bezirk Kiissnacht sowie Land-
schreiber und Polizeidirektor Peter Trutmann. Von 1843
bis 1846 hatten acht Frauen aus andern Bezirken des
Kantons Schwyz oder andern Kantonen in Kiissnacht mit
der Bewilligung von Peter Trutmann ausserehelich ge-
boren.

Ausgeldst wurde diese Untersuchung durch ein «ldppi-
sches» Detail. Landschreiber Trutmann hartte das «Geniess-
verhér® mit einer gebirenden Frau wegen Unabkémm-
lichkeir des Bezirksammanns und des Bezirksstarthalters
durchgefiihre, wozu er nicht berechtige war. In der Folge
beklagte sich die betroffene Frau beim Bezirksammann des
Bezirks Wollerau und beim Landammann des Standes
Schwyz, Trutmann habe sie unter Druck gesetzt und ge-
zwungen, einen «falschen» Mann als Vater anzugebcn.65
Deshalb beauftragte die Regierungskommission den Kan-
tonsrat, sich mit den Verfehlungen von Landschreiber
Trutmann zu befassen.%

Darunter versteht man das Verhdr mirt einer ledigen schwangeren Frau
wihrend der Geburt. Das Ziel dieser Befragung war, den Namen des
Vaters des unchelichen Kindes zu erfahren.

% STASZ, cod. 790, S.241.
% STASZ, cod. 790, S.326-327.
& STASZ, Akten 1, 124.31, Verhr mit Peter Trutmann.

8 STASZ, Akten 1, 124.31, Verhér mit Peter Trutmann. Darin ist auch
das Verhar mir Carl Gloggner-Knorr, einem der Viter, enthalten.
Um diese Sumine von 60 Gulden besser einschiitzen zu konnen, folgt
der Vergleich mit den Lehrerlohnen. 1845 verdienten die drei Lehrer
in Kiissnacht pro Jahr zwischen 100 und 160 Gulden: «Nach Vorschiag
des Schulraths wurden die Herren Lebrer Xaver Sidler mit 400, Anton
Burlet mit 300 und Gallus Biicheler von Hemberg, Kanion St. Gallen mit
250 Franken Gehalt als Lehver der hiesigen Schulen wiederum fiir ein Jabr
angestellt. » (BAK, 1.2.12, §.414).
Der Umrechnungsfaktor Gulden zu Franken betrug etwa 2.5.

% STASZ, Akten 1, 124.31, Verhér mit Peter Trutmann.

70 STASZ, Akten 1, 124.31. In den Verh&rakten von Peter Trutmann
findet sich auch die Einvernahme mit Pfarrer Feierabend.

7t STASZ, Akten 1, 124.31. In den Verhérakten von Peter Trutmann
findet sich auch die Einvernahme mit Landammann Josef Ehrler. Darin
bestitigte dieser sein Einverstindnis mit der Handlungsweise des Land-
schreibers und sagte, dass Peter Trutmann cinige Gegenstinde fiir das
Gefingnis angeschafft habe.

72 §TASZ, Akten 1, 124.31, Verhor mit Peter Trutmann.

Im Verhér mic Peter Trutmann zeigte es sich, dass der
Kiissnachter Landschreiber und Polizeidirektor ein gut
funkrionierendes System aufgebaut harte, das ledigen
schwangeren Frauen die Geburt eines unchelichen Kindes
unter «angenchmen» Bedingungen erméglichte und den
Vitern die Schmach der Publizitit des «Siindenfalls» er-
sparte, sofern sie kapitalkréftig waren.®” Einer dieser Viiter
gab im Verhér an, im Zeitraum von 1844 bis 1846
60 Louisd’or, das waren rund 420 Gulden, fiir sein aus-
sercheliches Kind bezahlt zu haben.®

Von diesem (illegalen) Geschift profitierten der Land-
schreiber, die Hebammen und die Familien, die die un-
chelich geborenen Kinder iiber kiirzere oder lingere Zeit
bei sich aufnahmen. Peter Trutmann hat im Verhor dieses
System folgendermassen erklirt: «[Frage] 750. Geben Sie
[gemeint ist Landschreiber Trutmann] nochmal die Bedin-
gungen vollstindig an, unter welchen den genannten Perso-
nen die Duldung im Bezivke Kiissnacht gestattet worden.
[Antwort] Zum voraus musste mir der Heimathschein der
betreﬂ%ndm Person eingewiesen werden, ﬁ’rm’r ein Schein
wegen Anerkennung des zu gebihrenden Kindes sowie dessen
Ubernabme und Verpflegung ab Seite des berreffenden Vaters
sowie Sorge wegen des Heimathvechts desselben und endlich
Erlegung einer Taxe von 3 Louisd or.»*

Nikolaus Bernhard Feierabend, der Pfarrer von Kiiss-
nacht, war cbenfalls beteiligt; er taufte aqunweisung des
Landschreibers die unehelichen Kinder — und trug sie ins
Taufbuch cin. Im Verhér legte der Pfarrer Were auf die
Feststellung, dass er die unchelichen Kinder nur auf
schriftliche Anweisung des Polizeipr'alsidenten, Land-
schreiber Peter Truemann, getauft habe. In der Regel habe
ihn die Hebamme fiir den «Taufakt» entschidigt.”® Zu-
dem billigte der Bezirksrat das Vorgehen von Landschrei-
ber Trutmann. Er hatte sich verptlichtet, einen Teil der
Einnahmen, das heisst von den Abgaben der schwangeren
Frauen, fiir die Einrichtung des Gefﬁngnisses ZU verwen-
den,™?

Dieses Mal fiel die Untersuchung durch die Schwyzer
Behérden konsequent und streng aus. Landschreiber Trut-
mann war wihrend des ganzen Monats Juli 1846 in Schwyz
inhaftiert und wurde intensiven Verhéren unterzogen — ins-
gesamt 326 Fragen hatte er zu beantworten.”? Ebenso wut-
den eine Schwester der Hebamme, der Kiissnacheer Bezirk-
sammann und der Bezirksstatthalter, der Pfarrer von
Kiissnache, eine Frau, die unchelich geboren, und ein Mann,
der Vater eines unchelichen Kindes, durch das kantonale
Verhéramt befragt.
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Der Grund fiir dieses energische Einschreiten war, dass
Trutmann Kantonsinteressen schiidigte oder zumindest zu
schidigen drohte. Denn wenn die Viter nicht, wie sic ver-
sprochen hatten, die Kinder nach der Geburt zu sich nah-
men oder ihnen ein Heimatrechrt verschaffren, fielen diese
als Heimatlose dem Bezirk Kiissnacht und dem Kanton
Schwyz zur Last. Zudem hatte Trutmann ein «Geniessver-
hér» allein, ohne ein Behdrdenmitglied, vorgenommen,
was verboten war, Er versuchte auch, gemeinsam mit dem
Vater cines unchelichen Kindes, dem Pfarrer einen fal-
schen Namen anzugeben; das heisst er machte sich der
Filschung des Taufbuchs strafbar. Er wurde wegen Amts-
missbrauch und Amtspflicheverletzung zu 600 Franken
Busse verurteilt.”? In Kiissnacht blieb Peter Trutmann als
Landschreiber in Amt und Wiirden.™ Als Polizeiprisident
wurde er an der Bezirksratssitzung vom 22. August 1846
(nach der Riickkehr aus der Untersuchungshaft) durch
einen Nachfolger ersetzt.”

Es stelle sich noch die Frage, warum es gerade in Kiiss-
nacht diese Hiufung von behérdlich erlaubten unchelichen
Geburten gab. Vermutlich waren drei Griinde dafiir verant-
wortlich.

Der erste ist die geograﬁsche Randlage im Grenzgebiet
von drei Kantonen — der Arm des Schwyzer Gesetzes reichre
nicht immer bis nach Kiissnacht, Damit verbunden war ein

72 STASZ, cod. 2551, §5.261-262; STASZ, GA 2, KrGP 142, §. 36-37.

7 Interessanterweise enthilt das Kiissnachter Ratsprotokoll keinen Hin-

weis auf diesen Fall. Weder die cinmonatige Untersuchungshaft noch
der vom Kriminalgericht monierte Amtsmissbrauch, von dem der Be-
zitksammann und der Bezirksstatthalter betroffen waren, noch das
Utteil gegen Peter Trutmann werden in ciner Ratssitzung mit einer Silbe
erwihnt.

7 BAK, 1.2.12, §.411.

76 Der Kiissnachter Bezirksrat hatte die Beurteilung einer Ratskommis-

slon tibertragen, was dic Regicrungskommission als verfassungswidrig

betrachtete; vgl. STASZ, cod. 779, 5. 104; STASZ, cod. 2550, S.267.

7 «Dabei habe ich zn bemerken, dass diess aufsolche Weise in Kijssnacht schon
gepflogen worden, ehe ich Polizeiprisident geworden bin, so namentlich bei
der Hebamme Stutzer und bei einem gewissen Huber, der sich so zu sagen
einen Beruf davaus gemache hat, solche Leute bei sich unterzubringen.»
(STASZ, Akten 1, 124.31, Verhér mit Peter Trutmann, Frage 11,
ebenso Fragen 14, 19 und 151).

7% Ein einziger Fall von unchelichen Gebutten in cinem fremden Haus ist

aus dem Jahr 1832 im Kiissnachter Ratsprotokoll erwiihnt. Allerdings
wurde diese Angelegenheir nicht weiter verfolgt — deshalb sind keine
Riickschliisse moglich: «Da aus der Verantwortung des Kaspar Dobers Eb-
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starkes politisches Selbstbewusstsein des Bezirks, der nicht
nach der «Pfeife» der Kantonsobrigkeit tanzen wollte. Das
zeigte sich auch beim Fall Anna Maria Vogler, als Kiissnacht
die Untersuchung gegen die Hebamme nicht so fithrte, wie
«Schwyz» es verlangte,”® und bei der milden Bestrafung von
Landschreiber Trutmann. Eine Rolle spielten wohl auch die
politischen Differenzen zwischen der altgesinnten Kan-
tonsobrigkeit und dem mehrheidich liberalen Bezirk Kiiss-
nachr,

Zweitens gab es in Kiissnacht womdglich eine Tradition,
ledigen schwangeren Frauen, die ausserhalb des Bezirks
wohnten, die Geburt zu erlauben. Zumindest behauprete
das Landschreiber Trutmann im Verhér.”” Méglicherweise
hat es sich um eine Schutzbehauptung gehandelt, entschei-
den lisst es sich nichr; die Indizien sprechen tendenziell fiir
die Richtigkeit der Aussage von Landschreiber Trutmann.”™
Zudem proﬁtierten einige Personen in Kiissnacht von der
Versorgung der unehelichen Kinder.”

Drittens, und das ist der wichtigste Grund, spielte Land-
schreiber Trutmann eine hochst aktive Rolle und encwi-
ckelte, modern gesprochen, eine betrichtliche kriminelle
Energie. Er verhandelte mit den Vitern, arbeitete mit den
Hebammen zusammen und war iiber die kiirzere oder Lin-
gere Aufenthaltsdauer der Kinder im Bezirk informiert; er
wusste auch um das Kindervertragen im Fall der Anna Ma-

Jram hevvorgeht, das sie 2 unebliche Geburten verflossnes Jabr i ihrem Havss
gehabi zu haben kantlich ist, bingegen aber behauptet fiir beide dem Herrn
Polizeipresident bezablt zu babern, ward ekent, durch Herr Weibel dem
Herrn Rathsherr Ritber hievon Kentniss zu geben.» (BAK, 1.2.10, 5.25).
Zudem verurteilte der Kantonsrat 1811 den Doctor Carl Huber in
Kiissnacht wegen Kindervertragen, 1815 wurde Kiissnacht als «Sam-
melplatz» fiir Kindet, dic vertragen werden sollten, bezeichnet, und
Josef Anton Marrty sagte im Verhér, er habe seit langem gewusst, dass
die Hebamme Stutzer schwangere Frauen aufnehme; und er hatte fiir
sie schon einige Kinder vertragen.
7 In det Zusammenfassung des Verhdts mit Peter Trutmann findet sich
die folgende Passage: « Was die Versorgung und Verpflegung der in Kiiss-
nacht getauften ausserehelich geborenen Kinder fremder Weibspersonen
anbetrifi, so bemerkt Beklagter: dass simmtliche bei sorgsamen Leuten,
gewdbnlich gecen ein Kostgeld von 2 Franken per Woche untergebracht
worden. Die Hebammen baben kein Kind Jemanden zur Verpflegung iiber-
geben, obme seiner daberigen Zufriedenbeit versichert gewesen zu sein. Er
selbst habe manchmal nachgesehen, wie die Kinder verpflegt wevden und
er habe niemals eine Wahrnehmung gemacht, welche Tadel verdient hitte;
eine solche Wabrnehmung wiirde aber die Wegnalme des Kindes zur Folge
gehabt haben, was die Betreffenden ungerne gesehen haben, da diese
Verpflegung ihnen eine werthe Verdienstquelle gewesen seien.» (STASZ,
Akten 1, 124.31, Verhér mit Peter Trutmann, unpag,. [13]).



ria Vogler‘ Das Motiv fiir seine Handlungsweise stellen
wahrscheinlich seine finanziellen Schwierigkeiten dar. Das

kam im Prozess wegen seinen Veruntreuungen deutlich zum
Vorschein.*

Der bittere Lebensabend von Peter Trutmann

Am 24, Dezember 1850 traf sich der Kiissnachter Bezirksrat
zu einer ausserordentlichen Sitzung. Dabei teilte der Bezirk-
sammann Klemenz Sidler den Ratsmitliedern mit, dass in der
Whaisenlade ein Kapitaltitel im Betrag von 500 Gl. fehle und
durch Peter Trutmann verwendet worden sei. Peter Trutmann
wurde aufgefordert, diese Summe zuriickzubezahlen und die
Schliissel fiir die Waisenlade abzugeben.®' In der Folge ord-

nete der Kiissnachter Bezirksammann eine Untersuchung an.

% Das Kriminalgericht hielt in seinen Ausfiihrungen fest, dass Trutmann

seit 1832 Wertschriften aus der Waisenlade veruntreut habe: «fn dko-
nomischen Ruckschrite gerathen, vergriff sich dev Beklagte, wie er glaubr,
zum erstenmal im Jabr 1832 an der Weisenlade und veruntrente nach und
nach folgende Titel» (STASZ, GA 2, KiGD S. 131).
Das Kantonsgericht leuchtete bei der Behandlung des Revisionsgesu-
ches von Peter Trutmann dessen finanzielle Probleme aus und benannte
die Griinde prizis: «E. Wegen zu theuer angetretenen Hetmmoesens, beden-
tende auf selbem vorgenommenen Bauten, durch wiederholte anbaltende
Krankbeiton unter seiner Familie, Ungliick unter seinem Vieh etc. schon in
Jriihern Jabren in Gkonomischen Riickschlag gerathen, veruntreute er so
nach und nach von den seiner Aufsicht anvertrauten und achizebn ver-
schiedenen Privaten angehirigen Kapitalien [...[» (STASZ, GA 2, KGP
2,S.208).

8 BAK, 1.2.13, §.347.

¥ STASZ, lib. 29004, Nr. 16.

¥ STASZ, lib. 29004, Nr. 16.

% BAK, 1.2.13, S.354.

¥ BAK, 1.2.13. S.356.

% BAK, 1.2.13, 5.372.

¥ STASZ, GA 2, KrGP 143, §. 129-135.
% STASZ, GA 2, KGP 2, 5.206-214.

¥ In der Ausgabe vom 19. Mirz 1852 wurde es im vollen Wortlaut ver-
offentlicht; Amtsblatt des Kantons Schwyz, Nr. 12, S.87-90.

% STASZ, GA 2, KGP 3, §.105-107.

% STASZ, GA 2, KGP 12, S.213-214.
Det Regicrungsrat nahin von diesen beiden Strafumwandlungsgesu-
chen und der Bewilligung durch das Kantonsgericht Notiz (STASZ,
lib. 28006, Nr. 15; STASZ, lib. 28014, Nr. 468).

Deren Resultat ergab, dass «Peter Trutmann eine nicht unbe-
deutende Anzahl von Gitlten aus der Waisenlade entfremdet und
in seinem Nutzen verwendet habe» ** Nachdem dieses Ergebnis
dem Regierungsrat mitgeteilt worden war, ordnete dieser die
Verhaftung Trutmanns durch den Staatsanwalt und eine
Uberpriifung/Inventarisierung des in der Waisenlade depo-
nierten Vermogens durch einen Abgeordneten des Regie-
rungsrats an.* Als Konsequenz der Verhafrung Trutmanns
verfligte der Bezirksrat dessen Bevogtigung,™ gefolgt von der
Forderung, vor Bezirksgericht das «Beneficium Inventarii»
(Nachlassinventar) zu verlangen® Am 17. Februar 1851
wurde die Versteigerung der Fahrhabe Trutmanns beschlos-
sen; zuvor seien noch die Besitzeiimer von Trutmanns Ehefrau
und Schwester auszuscheiden .® Peter Trutmann blieb bis zur
Gerichtsverhandlung in Schwyz inhaftiert.

Vom 27. bis 29. November 1851 verhandelte das Krimi-
nalgericht den Veruntreuungsfall Trutmann und verurteilte
ihn wegen 21 Veruntreuungen im Betragvon 22°098 Franken
und sicben Betriigereien im Betrag von 8061 Franken zu einer
halbsti.indigen Prangerstrafe und 15 Jahren Kettenstrafe, die
wegen des schlechten Gesundheitszustands auch in eine
gleich lange Zuchthausstrafe umgewandelt werden konnte ™
Peter Trutmann war mit dem Urteil nicht einverstanden und
appellierte vor Kantonsgericht. Dieses bestitigte in seiner Sit-
zung vom 17. Dezember 1851 allerdings das Urreil des Kri-
minalgerichts vollumfinglich.* Das Gericht schrieb auch vor,
das Urteil im Amesblacc des Kantons Schwyz zu publizieren ®
Am 15, Dezember 1852 befasste sich das Kantonsgericht
wiederum mit Peter Trutmann. Er hatte wegen seines schlech-
ten Gesund_beitszustandes cin Strafumwandlungsgesuch ge-
stellt. Zwei Arzte bestitigten, dass Trutmann wegen den «gich-
tischen Entziindungen der Hiiftgelenke» durch den Vollzug der
Prangerstrafe schwere gesundheitdiche Schiden erleiden
wiirde. Das Kantonsgericht wiirdigte diese Argumente und
wandelte die Prangerstrafe in eine um drei Jahre verlingerte
Zuchthausstrafe um.”® Am 22. August 1861 hatte das Kan-
tonsgericht erneut iiber ein Strafumwandlungsgesuch im Fall
Trutmann, diesmal gestellt durch seinen Sohn Josef Trut-
mann, zu befinden. Wegen des allgemein schlechten Gesund-
heitszustands von Peter Trutmann und «um den frihzeitigen
Tod desselben» zu verhindern, simmte das Kantonsgericht der
Umwandlung der noch nicht verbiissten Zuchthausstrafe in
die Eingrenzung in der Heimatgemeinde zu; polizeiliche Auf-
sicht und pfarramtliche Sorge wurden als Bedingungen fest-
gesezt. Zudem hatte der Schwiegersohn versprochen, Peter
Trutmann bei sich aufzunchmen und fiir die Finhaltung der
Bestimmungen zu sorgen.”
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Peter Trutmann starb 1872 im Alter von 84 Jahren. In
den beiden Zeitungen «Echo vom Rigi» und «Bote der Ur-
schweiz» erschienen kurze Nachrufe. Beide befolgten das
Prinzip des «De mortius nihil nisi beney; iiber die Verfeh-
lungen findet sich kein Wort. «Kiissnacht. Heute wurde hier
die Hiille des Herrn aflt Landschreiber Peter Truttmann zur
Erde bestatiet, der Samstag Vormittags nach langm und schwe-
ven Leiden im hohen Alter von 84 Jahren sein von vielen Schii-
gen des Schicksals begleitetes sturmbewegtes Leben schioss. Ich
5esrp'z'tige gerne das Urtheil, das mir beute ein biedever Altevs-
genosse von ihm gab: Wir haben einen guten Mann begraben.
Dem Geschiedenen, dem hienieden die Sonne des Gliicks nie
scheinen wollte, der, des Augm[ic/ats giz'nz[ic/o beraubt, seit
manchen jabren in finsterer Nacht gesessen, mége nun bell und
klar leuchten das ewige Licht; mige er im bessern Vaterlande,
nach dem er sich so sebhr gesehnt, nun geniessen, was er hier
nicht finden konnte, die Rube — die ewige gliickselige Ruhe.»*
«Kiissnacht. Hier ist letzten Montag Herr Altlandschreiber jo-
sef ? Trutmann im 84. Lebensjahr gestorben. Dieser, ein bra-
ver bidever Mann, war seit vielen Jabven des Augm[ic/ats be-
raubt; mige ibm nun im bessern Jenseits das ewige Licht
leuchten und er jene gliickliche Rube geniessen, nach der er sich
in den letzten Jabren seines Daseins so sehr gesehnt haben soll»

Nach dem Bekanntwerden der Veruntreuungen hatee
sich der Kiissnachter Bezirksrat sehr oft mit Forderungen
von Gliubigern von Peter Trutmann zu befassen. Ein Bei-
spiel sei zur Illustration zitiert:

«Herr Bezirksammann erdffnet, dass auf den 12. dies die
Versilberung mehverer Capitalien verlangt werden wolle, die
theils Bevogreten, theils Unbewgtetm dnge/ob’ren und die sz
unbefugte Weise durch alt Landschreiber Peter Trutmann fiir
Anleihen versetzt worden seien, wesshalb er den Bezivksrath zu
besammeln sich veranlasst gefunden.

Es wurde beschiossen:

L Der Massakeurator ist angewiesen und bevellméichtigr, vor
den competenten Gerichten Einsprache gegen die Versilberungs-
begehren zu erheben;

2. Die betreffenden Vigte sind ebenfalls beauftvagr und be-
wl/miz'c/otigf, g[eic/ae Eimpriic/ye zut evheben;

3. Der Curator sei ferner beaufivagt, den betveffenden Pri-
vaten, denen solche verserzte Capitalien angehéven, von den
Versilberungsbegebren Anzeige zu machen.»”

Die Ergebnisse der Untersuchung durch Regierungsrac
Dominik Kiindig fithrten zu einem Inventar aller Wert-
schriften in der Waisenlade und in den &ffentlichen Fonds
sowie einem Verzeichnis der von Peter Trutmann veruntreu-
ten Wertschriften.
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Geklire werden musste auch die Verantwortlichkeit des
Bezirksrars, insbesondere der Bezirksamminner und Be-
zirksstatthalter, betreffend des finanziellen Schadens durch
die Veruntreuungen. Dabei wurde der Kreis auf alle Bezirks-
rite, die seit 1830, dem Amtsantritct von Landschreiber
Trutmann, im Amt waren, ausgedehnt.” In einer Versamm-
lung am 2. Februar 1852 hielten die beteiligten Bezirksriite
fest, dass sie unschuldig seien; verantwortdich seien die Be-
zirksammainner, Bezirksstarthaleer, Landschreiber und Mit-
glieder der Vogtrechnungskommission. Dagegen ver-
wahrten sich mehrere alt Bezirksamméinner,®® In dieser
konflikttrichtigen Situation entschied der Regierungsrat,
alt Landammann Nazar von Reding als Vermittler nach
Kiissnacht zu schicken.” Der Bezirksrat nahm dieses Ver-
rpittlungsangebot an,'" Nazar von Reding gelang es, eine
Ubereinkunft zu erzielen; fiir die Ermittlung des zu bezah-
lenden Schadenersatzes wurde eine Kommission be-
stimmt. ! Uber die endgiiltige Regelung des Schadenersa-
zes, das heisst, welche Bezirksrite, Bezirksamménner etcetera
wie viel bezahlt haben, findet sich weder im Bezirksratspro-
tokoll noch im Regierungsratsprotokoll ein Hinweis. Ledig-
lich cin Zeitungsbericht deutet die ungefihre Gréssenord-
nung an: «[.../ so z.B. miissen gerade in diesen Tagen die
Mitglieder des Bezirksraths oder deven Evben von 1833 an bis
Jeizt die Summe von 14000 Gl. erlegen zur Einlisung der von
Altlandschreiber Trutmann versetzten Giilten [... ] 5%

? Echo vom Rigi, N.9, 31.1.1872, 5. 2.

% Hier ist beim Abschreiben der Vorname verwechselt worden. Peter

Trutmanns Sohn hiess Josef und war als Landschreiber der Nachfolger
seines Vaters.

# Bote der Urschweiz, Nr. 10, 3.2.1872, S.3.

% BAK, 1.2.14, S. 44.
Im iibtigen witd auf das Bezitksratsprotokoll (BAK, 1.2.14; 1.2.15)
und das Waisenamtsprotokoll verwiesen (BAK, 4.1.1).

% STASZ, Akten 2, 11, 56.

7 BAK, 1.2.14, §. 141.

% BAK, 1.2.14, §.152-154.

# STASZ, lib. 28005, Nr.223.

" BAK, 1.2.14, 8.175-176; STASZ, lib. 28005, Nr.223.

1% STASZ, lib. 28005, Nr. 373; Schwyzer Zeitung, Nr.91, 22.4.1852,
S.362-363.

12 Schwyzer Zeimung, Nr. 130, 9.6.1852, §.517.



Nach dem Bekanntwerden der Veruntreuungen hat der
Regierungsrat zwei Personen (Regierungsrat Dominik
Kiindig und Kantonsschreiber Franz Reding) nach Kiiss-
nacht delegiert, um die Wertschriften in der Waisenlande
und in andern Fonds zu inventarisieren, Als der Regie-
rungsrat die Kosten dieser Untersuchung beim Bezirk
cinzichen wollte, stiess er auf heftigen Widerstand. Denn
der Bezirksrat stellte sich auf den Standpunkt, er habe die
Untersuchung nicht angeordnet und miisse deshalb niche
bezahlen, der Regicrungsrat beharrte dagegen auf scinem
Standpunkt.'®® Erst die vom Kiissnachter Bezirksrat an-
gerufene Petitionskommission des Kantonsrats™™ fand die
salomonische Losung;: beide Parteien bezahlen die Hilfte
der Kosten. Damit waren sie einverstanden und der Streit
fand ein Ende.'®

Nur am Rande sei erwithnt, dass der Veruntreuungsfall
noch weitere interessante Fragestellungen eroffnet. Er
fithree niche nur zu administrativ-organisatorischen Mass-
nahmen im Bezirk Kiissnacht, vor allem bei Vormund-
schafts- und Waisenbehorde, sondern hatte fiir alle Ge-
meinwesen im Kanton Schwyz Konsequenzen. Denn der
Regierungsrat verpflichtete alle Gemeinden, ihre Waisen-
laden zu iiberpriifen, ob die Waisenkapitalien vorhanden
seien.'® Trotz positiven Riickmeldungen entschied der

"% Die Auseinandersetzung erstreckte sich iiber mehrere Jahre (1851-
1857) und fiihrte zu cinigen Eintrigen im Kiissnachter Bezitksratspro-
tokoll und im Regicrungsratsprotokoll; BAK, 1.2.14, 5.71; BAK,
1.2.15,8.27, 41-42, 56-57; STASZ, lib. 28004, Nt. 893; STASZ, lib.
28003, Nr. 430; lib. 28006, Nr. 493, Nr. 717.

%+ BAK, 1.2.15, 8. 171-173.

9% STASZ, lib. 29005, S. 55-56; STASZ, lib. 28010, Nr. 189.
STASZ, lib. 28004, Nr. 32/33.

RechBer 1850/51, S. 36-38.

RechBer 1854/55, §.102.

RechBer 1854/55, §.257.
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Exemplarisch deutlich wird das in cinem Brief, den Carl Ulrich, der
Strathausdircktor, nach der Verurteilung von Peter Trutinann an den
Landammann geschickt hat:

«Schwyz, den 28, December 1851

Die Strafhaus-Direkiion des Kantons Schuwyz an das Tie! Landammann-
amt des Kantons Schwiz in Schwiz,

Hochgeachteter Herr Kantonslandammann!

Gestern wurde mir das Strafiertheil iiber Peter Truttmann von Kissnacht
von Seite des Tit! Polizeidepartements zur Vollziehung iibermittelt. Ich pruss
Ihmen aber meine Verlegenbeit hievin eriffnen. Die Gefdngnisse der Straf

Regierungsrat, beim ersten Kommunaluntersuch die Vor-
mundschaftsbehérden einer vertieften Kontrolle zu unter-
zichen.'?”

Im ausfithrlichen Bericht iiber den ersten Kommunal-
untersuch, im Kantonsrat im Dezember 1855 diskutiert,
dusserte sich der Regierungsrat positiv iiber die Resultate;
die Untersuchung der Fonds und Waisenladen habe «keine
Unredlichkeiten» gezeigt.'®® Beziiglich der Verhiltnisse in
Kiissnacht konnte Entwarnung gegeben werden: «Die
Werthschriften simmtlicher Fonds sowie der Waisenlade wur-
den vom Regierungsabgeordneten gepriift und richtig befun-
den, so dass die dahevigen, durch bekannte Vorfille in Ver-
wirrung gekommmm Verbdltnisse als w[[m’indig gerfge[t
betrachtet werden kinnen. »'%

Ebenso zeigten sich Probleme beim Strafvollzug; die
Strafanstalt war zu klein und ungeniigend eingerichtet. Zu-
dem war sic iiberfordert, Stréiﬂinge unterzubringen, die we-
gen gesundheitlichen Problemen keine kérperlichen Arbei-
ten, insbesondere Einsatz beim Strassenbau, verrichten
konnten."" Auch in den folgenden Jahren wurde die Frage,
ob Trutmann niche fiir 6ffentliche Arbeiten eingesetzt wer-
den kénne, gepriift; beide Male aber mit der Begriindung,
Trutmann sei zu ale und zu gebrechlich, abschl'zigig beant-
wortet, ™!

anstalt sind so sebr besezt, dass es schwer bilt, denselben bet seinen Krank-
heitsumstinden unterzubringen, obne Gefahr zu lanfen, von Seite des
Arztes gegriindete Einsprache zu vernebmen. Die Strafanstalt besize gegen-
wirtig ausser einem Arbeitsgefingnis nur ein einziges warmes Gefiingnis,
das [...] fiir die minnlichen Striiflinge verwendet wevden kann. Dasselbe
dient aber zugleich als Schlaf- und Eszinimer sowie als Krankengefingnis
wind ist so sehy angefiillt, dass nicht einmal alle Straflinge am Tisch essen
kiimnen und dass schon mebrmal von Seite des Arztes sowie vom Aufseher
und von den gesunden Striiflingen triffige Einsprachen gegen dieses Zusam-
memwobnen erhoben worden sind, die aber in Folge Ihres abschlioigen
Beschiusses vom 29. October abhin als unausfithrbare Verlangen zuriikge-
wiesen werden mussten. Zudem soll dieses Geflingnis wie fast alle der Straf-
anstalt fiir vhewmatische Kranke, wie Trattmann, nach der Aussage des
Avrztes sehr unpassend sein.

Tt Ich ersuche Sie daber, den Vorstand des Justizdepartements zu ersuchen,
die Lokalitét der Strafanstalt fiir den Zwek zu besichrigen, wie dem Trutt-
mann einstweilen Plaz eingerinmi werden kiinne und dass dariiber der
Strafhausdivektion bestimmie Weisung eviheilt werde.

Genehmigen Ste, hochgeachieter Herr Kantonslandammann die ernenerte
Versichrung meiner ansgezeichmeren Hochachtung!

Der Strafhaunsdivekror

C. Ulrich»

(STASZ, Akten 2, 11, 56).

1 STASZ, lib. 28006, Nr. 749; STASZ, lib. 28007, Nr. 310.
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Schlussbemerkung

Warum sind wir iiber diese Angelegenheit des Kinderver-
tragens gut informiert? Der Grund liegt darin, dass der Fall
strafrechtlich relevant war und die entsprechenden Instan-
zen (Verhramt und Gerichte) Untersuchungen durchge-
fithre und Urteile gefille haben. Ebenso haben sich die po-
litischen Behorden, der Bezirksrac von Kiissnache, der
Kantonsrat von Schwyz, die Regierungskommission von
Schwyz und der Landrat von Obwalden damit befasst und
teilweise Massnahmen beschlossen. Zudem sind viele dieser
Unterlagen, Protokolle und Verhérakten, erhalten geblieben
und erméglichten somit die historische Aufarbeitung,

Wir sprechen hier von Menschen, von menschlichen
Schicksalen; von den «vertragenen» Kindern, von den ledi-
gen Miittern, die unchelich geboren haben, von den Kin-
dervertrigern und von den weiteren Beteiligten wie Heb-
ammen, dem Landschreibervon Kiissnacht und Pfarrherren.
Die Zusammenstellung der Fille aus den Archivalien im
Staatsarchiv Schwyz und die Konsultation der Literatur be-
legen nachdriicklich, dass Kindsaussetzungen und einge-
schrinkter Kindervertragen recht hiufig vorkam; es betraf
eine betrichtliche Zahl von Menschen. Dabei hat es das
Leben nicht gut gemeint mit den Hauptbetroffenen. Das
giltfiir die ledigen Miitter, die durch die uncheliche Schwan-
gerschaft gesellschaftlich geéichtet waren; gerade der Um-
stand der Geburt ausserhalb der Wohngemeinde respektive
des Wohnkantons zeigt deutlich, dass die Frauen dieser
Stigmatisierung entgehen wollten. Das gilt selbstverstind-
lich ebenso sehr fiir die Kinder, die nicht erwiinschr waren
und deshalb bei Fremden versorgt, teilweise ins Findelhaus
nach Mailand oder Como vertragen wurden. Viele sind kurz
nach der Geburt gestorben, noch mehr sind nicht ale gewor-
den; iiber ihr Leben im Findelhaus und das weitere Schick-
sal ist fast nichts bekannt. Und auch die Kindervertriger
standen nicht auf der Sonnenseite des Lebens; zumindest
gilt das fiir Anton Marty. Er sagte beispielsweise im Verhor,
er sei ein armer Mann, der Geld fiir seinen Lebensunterhalt
bendtige. Wahrscheinlich hitte er das Geld lieber anders
verdient, angesichts seines Alters und seiner Verdienstlosig-
keit sah er keinen andern Weg.'" Das Gleiche gilt fiir Peter
Trutmann; er war mindestens so sehr ein Getriebener seiner
finanziellen Schwierigkeiten wie Titer. Man kann auch Ber-
tolt Brecht zitieren: «Das Fressen kommt vor der Movals. Der
Kampf ums Uberleben fiel in einer armen Gesellschaft hart
aus. Allerdings, und das ist wichtig, es gehe nicht ums Mo-
ralisieren oder um Schuldzuweisungen aus dem Nachhin-
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cin, sondern um das Frkliren, warum diese Fille von Kin-
dervertragen méglich waren — auch wenn lange nichr alles
klar wurde.

Zusammenstellung der Fille

Jahr  Inhalt

1631 Der Rat beschliesst, wegen eines in Pfiffikon ausge-
setzten Kindes sich mit dem Abt von Einsiedeln zu
beraten.'!?

Der Rat weist einen Beisissen aus dem Land, Er ist
Vater eines unchelichen Kindes, das er vor dem Ka-
puzinerkloster Luzern ausgesctzt hat.'*

Der Rat beschliesst, die «verdichtigte» Person eines
in Kiissnacht ausgesetzten und tot aufgefundenen
Kindes einzuvernchmen.'*

Schreiben von Glarus an Schwyz betreffend der Kos-
ten, die durch Findelkinder verursacht werden. '
Meldung von einem Findelkind bei Benken.'?”

Es wurde ein Findelkind in Arch gefunden; der Rat
beschliesst, es in den Spital von Mailand bringen zu
lassen.!®

Ein Mann aus den «Héfens wurde verurteilt, weil er
sein uncheliches Kind einem fremden Mann zum
«Vertragen» iibergeben hat, der es vor das Kloster
Seedort gelegt habe '

Findelkind in einem Stall in Schinis gefunden.'®

1672

1682

1699

1710
1744

1746

1746

"2 Tim Verhor antwortete er auf die Frage, warum er inchrfach Kinder nach
Iralien vertragen habe, obwohl er dafiir bestraft worden war: «Weil er
ein einfaltiger, armer Mann gewesen, der einfiltig genug gewesen, sich auf
solche Art sein Brod verdienen zu wollen, statt licher betteln zu geben.
Ansonsten sei e immer anf rechten Pfaden als braver Mann gewandelt.»
(STASZ, Akten 1, 124.26, Verhor mit Josef Anton Marti, Frage 35).

13 STASZ, cod. 20, 5.58.

14 STASZ, cod. 35, 5.207.

15 STASZ, cod. 40, S. 136t

16 STASZ, Akten 1, 392.010 (Nummer 155).

17 STASZ, cod. 60, S. 20.

118 STASZ, cod. 70, S.571.

9 STASZ, cod. 70, S.709.

12 STASZ, Akten 1, 393.008 (Nt 129a). Dic Kortespondenz beziiglich

der Kosteniibernahme findet sich im gleichen Faszikel unter den Num-
mern 135 und 138.



1747
1748
1748

1749

1749
1749
1750
1750
1753
1753
1755
1760
1761
1766

Meldung von einem Findelkind im Gaster.'*
Hinweis auf ein armes Findelkind, ohne Details,
Beschluss betreffend Unterhalt von Findelkindern
im Gaster.'#

Beschluss: wegen Findelkindern mit Glarus Gesprich
aufnehmen (wahrscheinlich wegen Findelkindernim
Gaster).!*

Abmachung betreffend Findelkindern im Gaster
steht noch aus.™®

Beschluss betreffend Unterhalt des Findelkindes im
Gaster.'?

Frau aus dem Gaster har ihr uncheliches Kind in
Einsiedeln (vor dem Kloster) ausgesetze.'”

Verhér mit einer Frau im Gaster, die ihr Kind dem
Schmied vor die Tiir gelegt hat."®

Beschluss betreffend Unterhalt von Findelkindern
im Gaster.'”®

Landvogt Mard macht Mitteilung wegen eines Fin-
delkindes, wohl ebenfalls Gaster.'*

Instruktion an Gesandte nach Uznach und Gaster
wegen Findelkindern.'*

Mitteilung iiber Kindsaussetzung im Freiamt; die
Verdﬁchtigte Person hilt sich in Bellinzona auf.!*
Zwei Frauen aus Schwyz werden verdichrige, ein
Kind nach Mailand vertragen zu haben.™

Kind vor dem Kloster Weesen ausgesetzt.’
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21 STASZ, cod. 80, S.95.

22 «Wegen dem armen Findelkindt bis Mite Mertzen continuieren solle,
weiters aber nicht anbalten solfe.» (STASZ, cod. 80, 5.261).

15 STASZ, cod. 80, S.264.
12+ STASZ, cod. 80, S.301.
2 STASZ, cod. 80, S.320.
126 STASZ, cod. 80, S.386.
127 STASZ, cod. 75, S. 66v.

1769
1771

1771
1771
1771
1771
1771

1794

1810
1810
1810
1811

1812
1838

Kind vor dem Kloster Weesen ausgesetzt.135
Mitteilung iiber ein ausgesetztes Kind im «Feld» zwi-
schen Schwyz und Brunnen.'*

Regelung des Unterhalts eines bei Weesen gefunde-
nen Findelkindes.?”

Findelkind bei Weesen: Bezahlung des Unterhalts. '
Mitteilung iiber ein ausgesetztes Kind in Arch.*#
Findelkind in Weesen: Schreiben von Glarus betref-
fend Unrerhalt, 14

Personen aus dem Stand Schwyz haben ein uneheli-
ches Kind in Unterwalden ausgesetzt. ™!

Statut fiir Bellinzona: Die 10. Bestimmung hilt fest,
wenn Kinder ins Spital von Mailand geschicke wer-
den, muss dem Landvogt der Aufnahmeschein vor-
gelegt werden.'#

Kind ausgesetz.
Kind an cinen vorbeizichenden Krimer verkauft.'**
Kind nach Mailand vertragen.'®

Der Kantonsrat verurteilt Doktor Carl Huber von
Kiissnacht stegen Ueréotfﬂwidriger Vemendung kleiner
Kinder in das Findelbaus zu Mayland» zu einer Geld-
busse; zugleich «oll [thm] aufs strengste eingeschirft
werden, kiinﬁig das schindliche Gewerbe der Kinder-
versendung nicht mebr zu treiben» M

Kinder vertragen.'¥

Findelkind in Scheune im Sattel gefunden.

143

148

135 STASZ, Akten 1, 394.002 (Nummer 236).
136 STASZ, cod. 90, S.17.

37 STASZ, cod. 90, S. 81.

138 STASZ, cod. 90, S.87.

137 STASZ, cod. 90, S.202.

140 STASZ, cod. 90, 5.207.

11 STASZ, cod. 90, S. 235.

128 STASZ, Akten 1, 393.008 (Nummer 141).
127 STASZ, cod. 83, S. 10t

130 §STASZ, cod. 85, S.51r.

131 STASZ, cod. 85, S. 100v.

12 STASZ, cod. 85, §.255v.

13 STASZ, cod. 85, S.294v.

Vi §TASZ, Akten 1, 393.012 (Nummer 196).

12 STASZ, cod. 155, S. 236.

¥ STASZ, Akten 1, 124.5 (Nummer 58).
14 STASZ, Akten 1, 124.5 (Nummer 60).
15 STASZ, Akten 1, 1124.5 (Nummer 62).
16 STASZ, cod. 610, S. 144-145.

W STASZ, Akten 1, 124.6 (Nummer 78).

145 STASZ, Akten 1, 73.011 (Nummern 174-178).

229



1839 Kind ausgesetzt.'

1841 Kind ausgeserzt.”"

1843 Josef Anton Marty, Kind nach Como vertragen.™
1843 Carolina Marty, Kind ausgesetze.'™

19 STASZ, Akten 1, 124.19 (Nummer 300).
10 STASZ, Akten 1, 124.23 (Nummer 319).
51 STASZ, Akten 1, 124.26, Verhér mit Josef Anton Marti.

132 STASZ, Akten 1, 124.26 (Nummer 3559).
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1843 Carolina Marty, Kind ausgesetzt.”
1845 Schwyzerin hat zwei Kinder in einem Basler Restau-
rant «zuriick gelassen». '

1847 Kind ausgesetzt.”

3 STASZ, Akten 1, 124.26 (Nummer 359). Es handeltsich um den gleichen
Fall wic oben; verurteilt wurden die Frau, die das Kind ausgesetzt hat
{(Nummer 355}, und die Frau, die unchelich geboren hat (Nummer 359).

14 §STASZ, Akten 1, 80.011 (Nummern 274-279).

1 §STASZ, Akten 1, 124.31 (Numinern 412 und 414); STASZ, cod. 799,
S.256.



Quellen und Literatur
Ungedruckte Quellen

Einsiedeln, Bezirksarchiv
BAE,BI, 2.38

Ratsprotokoll 1843-1845.
BAE,B1, 2.39

Ratsprotokoll 1845-1856.

Kiissnacht, Bezirksarchiv
BAK, 1.2.10

Ratsprotokoll 1832-1837.
BAK, 1.2.11

Ratsprotokoll 1837-1841.
BAK, 1.2.12

Ratsprotokoll 1841-1846.
BAK, 1.2.13

Ratsprotokoll 1847-1851.
BAK, 1.2.14

Bezirksratsprotokoll 1851-1853.
BAK, 1.2.15

Bezirksratsprotokoll 1853-1858.
BAK. 4.1.1

Waisenamtsprotokoll 1851-1853.

Obwalden, Staatsarchiv

StAOW, RRP 10
Protokoll des Regierungsrates des Kantons Unterwalden
ob dem Wald vom 25. April 1841 bis zum 25. April 1846.

Schwyz, Staatsarchiv

STASZ, Akten 1, 70.011
Bezirkskanzlei-Akten 1835: Uneheliche Schwangerschaften
und Geburten, Paternititssachen.

STASZ, Akten 1, 73.011
Bezirkskanzlei-Akten 1838: Uneheliche Schwangerschaften
und Geburten, Paternititssachen.

STASZ, Akten 1, 78.006
Bezirkskanzlei-Akten 1843: Strafsachen und Verbrechen,
Vorladungen, Urteile.

STASZ, Akten 1, 80.011
Bezirkskanzlei-Akten 1845: Uneheliche Schwangerschaften
und Geburten, Paternititssachen.

STASZ, Akten 1, 124.5
Urteile (Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1809-1812.

STASZ, Akten 1, 124.6
Urteile (Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1812-1813.
STASZ, Akten 1, 124.19
Urteile {Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1838-1839.
STASZ, Akten 1, 124.23
Urteile (Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1840-1842.
STASZ, Akten 1, 124.26
Urteile {Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1843.
STASZ, Akten 1, 124.31
Urteile (Urteilsakten) des Kantonsgerichtes
und des Kriminalgerichtes 1846-1847.
STASZ, Akten 1, 392.010
Gaster 1696-1699: Gerichtsfille.
STASZ, Akten 1, 393.008
Gaster 1746-1750: Findelkinder, Landvogt-Rechnungen,
Gerichtsfille.
STASZ, Akten 1, 393.012
Gaster 1759-1766: Gantrecht, Salzzoll, Kirchliches.
STASZ, Akten 1, 394.002
Gaster 1768-1776: Gerichtsfille.
STASZ, Akten 2, 11, 56
Akten des Regierungsrates 1848-1903: Akten iiber
die Wiedereinlgsung der von alt Landschreiber Peter Trutmann
defraudierten Kapitalien fiir die Waisenlade und andere
offentliche Fonds in Kiissnacht 1848—-1854.
STASZ, cod. 20
Ratsprotokoll 1630-1641.
STASZ, cod. 35
Ratsprotokoll 1667-1680.
STASZ, cod. 40
Ratsprotokoll 1680-1689.
STASZ, cod. 60
Ratsprotokell 1710-1722.
STASZ, cod. 70
Ratsprotokoll 1736-1747.
STASZ, cod. 75
Ratsprotokoll 1747-1765.
STASZ, cod. 80
Ratsprotokell 1747-1752.
STASZ, cod. 85
Ratsprotokoll 1752-1765.
STASZ, cod. 90
Ratsprotokoll 1771-1772.
STASZ, cod. 155
Ratsprotokell 1794-1795.
STASZ, cod. 610
Protokoll des Kantonsrats 1811-1814.
STASZ, cod. 650
Protokoll des Kantonsrats 1842—1848.

231



STASZ, cod. 770

Protokoll der Standes- und Regierungskommission 1842.
STASZ, cod. 775

Protokoll der Standes- und Regierungskommission 1843.
STASZ, cod. 790

Protokell der Standes- und Regierungskommission 1846.
STASZ, cod. 795

Protokell der Standes- und Regierungskommission 1847.
STASZ, cod. 2550

Protokoll des Kantonsgerichtes (IV) 1842-1844.
STASZ, cod. 2551

Protokell des Kantonsgerichtes {V) 1844-1847.
STASZ, GA 2, KGP 2

Protokoll des Kantonsgerichts 1850-1852 {Bd. 7).
STASZ, GA 2, KGP 3

Protokoll des Kantonsgerichts 18521853 {Bd. 8).
STASZ, GA2,KGP 7

Protokoll des Kantonsgerichts 1860-1862 (Bd. 12).
STASZ, GA 2, KrGP 142

Protokoll des Kriminalgerichts 1844-1850.
STASZ, GA 2, KrGP 143

Protokoll des Kriminalgerichts 1851-1853.
STASZ, lib. 20566.1

Steuerprotokoll, Gemeinde Ingenbohl, 1848.
STASZ, lib. 2800128014

Regierungsratsprotokoll 1848-1861.
STASZ, lib. 29005

Kantonsratsprotokoll 1856-1865.
STASZ, PA 13, Slg. Kyd

Biichersammlung Kyd, 34 Binde.
STASZ, Pfarrei St. Georg und Zeno Arth,

Taufbuch 1736-1792, Mikrofilm.
STASZ, Pfarrei St. Leonhard Ingenbohl,

Taufbuch 1747-1773, Mikrofilm.
STASZ, Pflarrei St. Leonhard Ingenbohl,

Totenbuch 1842-1922, Mikrofilm.
STASZ, Ptarrei St. Peter und Paul Kiissnacht,

Tauf-, Ehe-, Toten- und Firmbuch 1763-1826, Mikrofilm.
STASZ, Pfarrei St. Peter und Paul Kiissnacht,

Totenbuch 1840-1880, Mikrofilm.

Zug, Staatsarchiv
StAZG, E 4/29
Kantonsrat und dreifacher Landrat: Protokoll 184243,

Gedruckte Quellen

Ehrenzeller, Verbrechen
Ehrenzeller Peter, Das Verbrechen an Unmiindigen
oder die anderverschleppungsgeschichte der Michel'schen
Eheleute in Rapperschwyl. Nach den Akten dieser weit-
beriichtigten Kriminalprozedur der Jahre 1832-1834 bearbeitet,
St. Gallen/Bern 1835.

232

Gesetzsammlung 1803-1832
Sammlung der Verfassungen, Gesetze, Verordnungen
und Beschliisse des Kantons Schwyz. Von 1803 bis 1832,
hg. von Kothing M., Einsiedeln/New York 1860.
Gesetzsammlung 1833-1847
Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Beschliisse,
welche im Kanton Schwyz vom August 1833 bis Ende 1847
erlassen worden sind, 5 Binde, zusammengestellt durch
das Staatsarchiv Schwyz {(Exemplar in der Bibliothek
des Staatsarchivs des Kantons Schwyz).
Meyer von Knenau, Schwyz
Meyer von Knonau Gerold, Der Kanton Schwyz, historisch,
geographisch, statistisch geschildert. Beschreibung aller
in demselben befindlichen Berge, Seen, Fliisse, Heilquellen,
Flecken, Dérfer, so wie der Burgen und Klsster; nebst Anweisung
denselben auf die genussvollste und niitzlichste Weise zu bereisen.
Ein Hand- und Hausbuch fiir Kantensbiirger und Reisende,
St. Gallen/Bern 1835 (Gemalde der Schweiz, Bd. 5).
RechBer 1848—
Rechenschaftsbericht des Regierungsrates an den Kantonsrat,
Schwyz 1848-.

Literatur

Arigs, Kindheit
Aries Philippe, Geschichte der Kindheit, Miinchen 1975.
Arnold, Almosen
Arnold Philipp, Almosen und Allmenden. Verarmung
und Riickstindigkeit in der Urner Markgenossenschaft
1798—1848, Ziirich 1994.
Badinter, Mutterliebe
Badinter Elisabeth, Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefithls
vom 17. Jahrhundert bis heure, Miinchen 1991
{piper Taschenbuch).
Beuys, Familienleben
Beuys Barbara, Familienleben in Deutschland,
Reinbek bei Hamburg 1984 (rororo Taschenbuch).
Christen, Tétung
Christen Nadia, Térung unchelicher Kinder in Nidwalden.
Rekonstruktion und Erlebniswelten lediger Miitter
in der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts mittels Prozessakten,
Bachelorarbeit Universitit Luzern 2012,
Furger, Kindsmordsprozesse
Furger Carmen, «Ich war in einer fiirchterlichen Angst
und Verwirrung, es machte entsetzlich in mir ...
Kindsmordprozesse in Uri im 19. Jahrhundert,
in: Gfr., 156/2003, S.5-93.
Gerber, Findelkinder 1
Gerber-Visser Gerrendina, «dan mein muter wot nicht muter
sein, und der vatter nicht vatter». Findelkinder in Bern
im 18.Jahrhundert, Nordhausen 2005 (Berner Forschungen
zur Regionalgeschichte, Bd. 3).



Gerber, Findelkinder 2

Gerber-Visser Gerrendina, Findelkinder, in: Berns goldene Zeit.

Das 18. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2008, S.185—188.
Gestrich, Neuzeit
Gestrich Andreas, Neuzeit, in: Geschichte der Familie,
Stuttgart 2003, S.364-652 (Kréners Taschenbuchausgabe,
Bd. 376, Europgische Kulturgeschichte, Bd. 1).
Goody, Familie
Goody Jack, Geschichte der Familie, Miinchen 2002.
Historische Familienforschung
Historische Familienforschung, hg. von Mitterauer Michael/
Sieder Reinhard, Frankfurt 1982 (suhrkamp taschenbuch
wissenschaft).
Hunecke, Findelkinder
Hunecke Volker, Die Findelkinder von Mailand.
Kindsaussetzung und aussetzende Eltern vom 17. bis
19. Jahrhundert, Stuttgare 1987 {Industrielle Welt, Bd. 44).
Lischer, Kindervertragen
Lischer Markus, Kindervertragen, in: <undKinder>, Nr. 56,
1996, S.33-37.
Mause, Kinder
Haért ihr die Kinder weinen. Fine psychogenetische Geschichte
der Kindheit, hg. von de Mause Lloyd, Frankfurt 1980
{suhrkamp raschenbuch wissenschaft).
Mitterauer, Miitter
Mitterauer Michael, Ledige Miitter. Zur Geschichte illegitimer
Geburten in Europa, Miinchen 1983.
Omlin, Geistliche
Omlin Ephrem, Die Geistlichen Obwaldens
vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Sarnen 1984.
Ort, Zeit
Ort Werner, «Die Zeit ist kein Sumpf; sie ist Strom».
Heinrich Zschokke als Zeitschriftenmacher in der Schweiz,
Bern 1996 {Geist und Werk der Zeiten, Arbeiten aus
dem Historischen Seminar der Universitit Ziirich, Nr.91).

Pawlowsky, Findelkinder
Pawlowsky Verena, Die Miitter der Wiener Findelkinder.
Zur rechtlichen Situation ledig gebirender Fraven im
18. und 19.Jahrhundert, in: Franen in der Geschichte
des Rechts. Von der Frithen Neuzeit bis zur Gegenwart,
hg. von Gerhard Ute, Miinchen 1997, S.367-381.
Perrenoud, Kindsaussetzung
Perrenoud Alfred, Kindsaussetzung, in: HLS, Bd. 7, Basel 2008,
S5.212-213.
Rosenbaum, Familie
Rosenbaum Heidi, Formen der Familie.
Untersuchungen zum Zusammenhang von Familien-
verhiltnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der
deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt 1982
{suhrkamp taschenbuch wissenschaft).
Rublack, Magd
Rublack Ulinka, Magd, Metz’ oder Mérderin.
Frauen vor frithneuzeitlichen Gerichten, Frankfurt 1998
(Taschenbuch, Geschichte Fischer).
Shorter, Familie
Shorter Edward, Die Geburt der modernen Familie, Ziirich 1979
{Lizenzausgabe Ex Libris).
Sieder, Familie
Sieder Reinhard, Sozialgeschichte der Familie, Frankfurt 1987
{edition suhrkamp).
Téngi, Leib
Tongi Claudia, Um Leib und Leben. Gewalt, Konflikt und
Geschlecht im Uri des 19. Jahrhunderts, Ziirich 2004.
Weber, Familie
Weber-Kellermann Ingeborg, Die deutsche Familie.
Versuch einer Sozialgeschichte, Frankfurt 1974
{suhrkamp taschenbuch).
Wiget, Geschichte
Wiget Theophil, Geschichte der Pfarrkirche St. Leonhard zu
Ingenbohl, Schwyz 1978, unpag.

233



234



	"... und das Kind von Küssnacht nach Mailand verschleppt." : Kaum bekannte Kinderschicksale im frühen 19. Jahrhundert

